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A. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
netbank AG

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB Banken)

Die Bank ist Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und des Verbandes der
Sparda-Banken e.V., Frankfurt a.M.

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und
Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der 
Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen 

1.1 Geltungsbereich 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der netbank AG (im Folgenden Bank
genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wert-
papiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Ab-
weichungen oder Ergänzungen zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie
werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart.
Unterhält der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert
das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser aus-
ländischen Geschäftsstellen. 

1.2 Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen werden dem Kunden
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-Banking), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn er
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungsfolge wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen. 

Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z.B. Überweisungs-
bedingungen) angeboten, kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterah-
menvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Ange-
bot besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

2.1 Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen ver-
pflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden
darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde
eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 

2.2 Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkungen über die
wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit;
betragsmäßige Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank
anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen
werden nicht gemacht. 

2.3 Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetragene Kaufleute
Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die
Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt.
Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen
erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt
haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an
der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung entgegenstehen. 

2.4 Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstituten für deren
Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

3.1 Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter
und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei-
chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten
(zum Beispiel durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mit-
wirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens (§254 des Bürgerlichen Gesetzbuches), in welchem Umfang
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

3.2 Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die
Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch,
dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies
betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstituten oder die
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen beschränkt sich
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des Dritten. 

3.3 Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse
oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung,
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- und Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden

Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungsberechtigung die Vor-
legung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckungszeugnisses oder weiterer hierfür not-
wendiger Unterlagen verlangen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines
Testamentsvollstreckungszeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglau-
bigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbe-
sondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist,
dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa-
ments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt
geworden ist. 

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
öffentlich-rechtlichen Kunden

6.1 Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches Recht. 

6.2 Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe seines
Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführen-
de Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dassel-
be gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche
Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende
Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 

6.3 Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine vergleichbare ge-
werbliche Tätigkeit ausüben sowie für ausländische Institutionen, die mit inländischen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen vergleichbar sind. 
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Kontoführung

7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten
(Konten in laufender Rechnung)

7.1 Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist,
jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in die-
sem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte
der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung ergibt, nach
Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen
Vereinbarung Zinsen berechnen. 

7.2 Frist für Einwendungen, Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses hat
der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht
er seine Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-
Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Auf diese
Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. Der Kunde
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss
dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift
nicht erteilt wurde. 

8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

8.1 Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen einer falschen Konto-
nummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung
rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno-
buchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass
er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat. 

8.2 Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss fest und steht
ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rück-
zahlungsanspruch gesondert geltend machen. 

8.3 Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unverzüglich (ohne
schuldhaftes Zögern gemäß §121 des Bürgerlichen Gesetzbuches) unterrichten. Die Buchun-
gen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die
fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde. 

9. Einzugsaufträge

9.1 Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut,
geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der
Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem
Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und
erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die
Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und
anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht
eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die
Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein
Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

9.2 Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks 
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie Schecks sind eingelöst,
wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Geschäftstag1 nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlö-
sungsregeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind bereits mit
Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die
Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der
Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank
festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden. 

10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

10.1 Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden und Verfügungen
des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf
Fremdwährungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Währung abgewickelt,
wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.

10.2 Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisentermingeschäft) ab,
aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre
Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung
erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

10.3 Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausübung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungs-
guthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in
dem Umfang und so lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwäh-
rungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder
Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem
Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer anderen
Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflich-
tung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das
Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung mit-
einander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

10.4 Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis-
und Leistungsverzeichnis. Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmen-
vertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

11.1 Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Kunde
der Bank Änderungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Ände-
rung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern §121 des Bürgerlichen Gesetzbuches) mitteilt. Diese
Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register
(zum Beispiel in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in
dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende gesetzliche Mit-
teilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwäschegesetz, ergeben. Unterlässt er dies, ist er
der Bank zum Ersatz der dadurch anfallenden Mehrkosten verpflichtet.

11.2 Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig formulierte Auf-
träge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat
der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3 sowie der Währung, zu achten. Ände-
rungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet
sein. 

11.3 Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrages 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrages besondere Eile für nötig, hat er dies der
Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des
Formulars erfolgen. 

11.4 Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Erträgnisaufstellungen,
sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen und Überweisungen sowie
Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Voll-
ständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 
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lungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums1 (EWR) in einer EWR-Währung2 richten
sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden

13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

13.1 Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung die Bestellung
bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind
(zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den
Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Ver-
bindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so
besteht für die Bank ein Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hin-
blick auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld, jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

13.2 Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst ganz oder teil-
weise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann
sie auch später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche
gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 

• sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben oder sich
zu verändern drohen oder 

• sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu ver-
schlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart ist, dass der
Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Ver-
braucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokredit-
betrag EUR 75.000,– übersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann,
wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthält. 

13.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine angemessene Frist
einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach §19 Absatz 3
dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur
Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn
zuvor hierauf hinweisen. 

14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

14.1 Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfandrecht an den Wert-
papieren und Sachen erwirbt, an denen sie im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt
hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die
dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künf-
tig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben). 

14.2 Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche,
die der Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der
Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank
übernommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsüber-
nahme folgende Schuld, jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

14.3 Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass
sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung
zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte.
Dasselbe gilt für die von der Bank ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wert-
papiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt sich das
Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine
und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkeiten der Bank. 

11.5 Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht zugehen, muss er die
Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Aus-
bleiben anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen,
Kontoauszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der
Kunde erwartet). 

Kosten der Bankdienstleistungen

12. Zinsen, Entgelte und Auslagen

12.1 Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üblichen Kredite und
Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkun-
dengeschäft“ und ergänzend aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde
einen dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt und
dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im
Preisaushang oder Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die
darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßli-
chem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine
Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die
gesetzlichen Vorschriften.

12.2 Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegen stehen, die Höhe von
Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§315 des Bürgerlichen Gesetzbuches). 

12.3 Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund einer vertrag-
lichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die
Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe
der gesetzlichen Regelung erhoben.

12.4 Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt aufgrund der
jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen
von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Geschäftsbeziehung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe
der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten
Zinsen für den gekündigten Kreditvertrag nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwick-
lung eine angemessene Frist einräumen.

12.5 Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen
Leistungen

Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäfts-
verbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und
Depotführung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten,
kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündi-
gungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird
das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt. 

12.6 Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen, die anfallen, wenn die
Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere für
Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet
werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut).

12.7 Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen
mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsaums1

(EWR) in einer EWR-Währung2. 
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zah-
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1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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14.4 Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Heraus-
gabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

15.1 Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im Zeitpunkt der
Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt
des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem
Konto zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

15.2 Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zugrunde liegenden
Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere
Papiere zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handels-
papiere). 

15.3 Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr Gegenwert nur für
einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung
und die Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere. 

15.4 Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung aller Ansprüche,
die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokor-
rentkonten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder
diskontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rück-
übertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen For-
derungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor deren
endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt. 

16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

16.1 Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange gel-
tend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 

16.2 Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend
übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben,
und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl
freizugebender Sicherheiten auch auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rück-
sicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die
dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapieren,
Auszahlung von Sparguthaben). 

16.3 Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der realisierbare Wert
oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicher-
heiten vereinbart, so sind diese maßgeblich. 

17. Verwertung von Sicherheiten

17.1 Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie wird bei der
Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten
Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

17.2 Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem Kunden über
den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit die-
nenden Sache gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 

Kündigung

18. Kündigungsrechte des Kunden

18.1 Jederzeitiges Kündigungsrecht 
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen (zum
Beispiel den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

18.2 Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten
Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

18.3 Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19. Kündigungsrechte der Bank

19.1 Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbeziehungen, für die
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit un-
ter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckver-
trag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungs-
frist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die
Kündigung eines Zahlungsdienstevertrages (z.B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) und
Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 

19.2 Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange
des Kunden Rücksicht nehmen. Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe
dieser Regelungen kündigen.

19.3 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Geschäftsbezie-
hungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank, deren Fortsetzung auch
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

• wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht hat,
die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung oder über andere mit
Risiken für die Bank verbundenen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zah-
lungskarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder 

• wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden oder
der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die
Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegen-
über der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefähr-
det ist, oder 

• wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
nach §13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Verein-
barung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach
erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzel-
falles (§323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich. 

19.4 Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen Verzuges bei
der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß-
gabe dieser Regelungen kündigen.
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Schutz der Einlagen

20. Einlagensicherungsfonds

20.1 Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. ange-
schlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert alle Verbindlichkeiten, die in der Bilanzposition
„Verbindlichkeiten gegenüber Kunden“ auszuweisen sind. Hierzu zählen Sicht-, Termin- und
Spareinlagen einschließlich der auf den Namen lautenden Sparbriefe. Die Sicherungsgrenze je
Gläubiger beträgt 30% des für die Einlagensicherung jeweils maßgeblich haftenden Eigenkapi-
tals der Bank. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt
gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt werden. Sofern es
sich bei der Bank um eine Zweigniederlassung eines Instituts aus einem anderen Staat des
Europäischen Wirtschaftsraumes handelt, erbringt der Einlagensicherungsfonds Entschädi-
gungsleistung nur, wenn und soweit diese Verbindlichkeiten nicht vom Schutzumfang der
Heimatlandeinlagensicherung umfasst sind. Der Umfang der Heimatlandeinlagensicherung kann
im Internet auf der Webseite der jeweils zuständigen Sicherungseinrichtung abgefragt werden,
deren Adresse dem Kunden auf Verlangen von der Bank mitgeteilt wird.

20.2 Ausnahmen vom Einlegerschutz
Nicht geschützt sind Forderungen, über die die Bank Inhaberpapiere ausgestellt hat, wie z.B.
Inhaberschuldverschreibungen und Inhabereinlagenzertifikate, sowie Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten. 

20.3 Ergänzende Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten des Sicherungsumfanges wird auf §6 des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird. 

20.4 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlungen an einen Kun-
den leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen
Nebenrechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 

20.5 Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauftragten alle in diesem
Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

21. Ombudsmannverfahren

21.1 Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Strei-
tigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten.

II. Bedingungen für die Online-Nutzung

Bedingungen für das Online-Banking

1. Leistungsangebot

1. Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-Banking in dem der Bank
angebotenen Umfang abwickeln. Zudem kann er Informationen der Bank mittels Online-Ban-
king abrufen.

2. Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teilneh-
mer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet.

3. Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert vereinbarten Verfü-
gungslimite.

2. Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking

Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften mittels Online-Banking die
mit der Bank vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungs-
instrumente, um sich gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (siehe
Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanumerisch sein können, sind:

• die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
• einmal verwendbare Transaktionsnummern (iTAN).

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die iTAN kann dem Teilnehmer auf folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung
gestellt werden:

• auf einer Liste mit einmal verwendbaren iTAN,
• mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang von iTAN per SMS

(mobileTAN).

3. Zugang zum Online-Banking

Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn

• dieser die Kontonummer oder seine individuelle Kundenkennung und seine PIN über-
mittelt hat,

• die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung des Teilnehmers erge-
ben hat und

• keine Sperre des Zugangs (siehe Nummer 8.1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilnehmer Informationen abru-
fen oder Aufträge erteilen.

4. Online-Banking-Aufträge

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z.B. Überweisungen) zu deren Wirksamkeit
mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheitsmerkmal (iTAN) autorisieren und der Bank
mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang
des Auftrags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jeweilige
Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr).
Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, die
Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5. Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank

1. Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jewei-
ligen Auftragsart (z.B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im Preis-
und Leistungsverzeichnis bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemä-
ßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-Seite der Bank ange-
gebenen oder im Preis- und Leistungsverzeichnis bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein
oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- und Leis-
tungsverzeichnis der Bank, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag zuge-
gangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.

2. Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingungen vorliegen:

• Der Teilnehmer hat sich mit seinem Personalisierten Sicherheitsmerkmal legitimiert.
• Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z.B. Wertpapierorder)

liegt vor.
• Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
• Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht überschritten.
• Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auftragsart maßgeblichen

Sonderbedingungen (z.B. ausreichende Kontodeckung gemäß den Überweisungsbedin-
gungen) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Online-Banking- Auf-
träge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonder-
bedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wert-
papiergeschäft) aus.

3. Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den
Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und den Teilnehmer über die Nichtausführung und
soweit möglich über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können, mittels Online-Banking eine Information zur
Verfügung stellen.
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6. Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügungen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mittels On-
line-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7. Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-Banking nur über die
von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle (z.B. Internetadresse)
herzustellen.

7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und sichere Aufbewahrung
der Authentifizierungsinstrumente

1. Der Teilnehmer hat

• seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (siehe Nummer 2.1) geheim zu halten und
nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle an
diese zu übermitteln sowie

• sein Authentifizierungsinstrument (siehe Nummer 2.2) vor dem Zugriff anderer Perso-
nen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstruments ist, kann in Verbin-
dung mit dem dazugehörigen Personalisierten Sicherheitsmerkmal das Online-Banking-Ver-
fahren missbräuchlich nutzen.

2. Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicherheitsmerkmals sowie des
Authentifizierungsinstruments zu beachten:

• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch gespeichert werden 
(z.B. im Kundensystem).

• Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustellen, dass andere
Personen diese nicht ausspähen können.

• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der gesondert vereinbarten
Internetseiten eingegeben werden (z.B. nicht auf Online-Händlerseiten).

• Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des Online-Banking-Ver-
fahrens weitergegeben werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

• Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z.B. eines Auftrags, der Aufhebung einer Sperre
oder zur Freischaltung einer neuen iTAN-Liste nicht mehr als eine iTAN verwenden.

• Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die iTAN empfangen werden 
(z.B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Internetseite der Bank zum Online-Ban-
king, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kun-
densystem), beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-Auftrag (z.B. Betrag, Kon-
tonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kundensystem oder über ein
anderes Gerät des Teilnehmers (z.B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) zur Bestä-
tigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung der
angezeigten Daten mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
1. Stellt der Teilnehmer

• den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungsinstruments, die missbräuchliche
Verwendung oder

• die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments oder sei-
nes Persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber un-
verzüglich unterrichten (Sperranzeige).

Der Teilnehmer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteil-
ten Kontaktdaten abgegeben.

2. Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei zur An-
zeige zu bringen.

3. Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt

• den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kenntnis seines Perso-
nalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder

• das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige unverzüglich abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder
fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9. Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der Verdachts und
Sperranzeige nach Nummer 8.1 und 8.2,

• den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
• sein Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
1. Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, wenn

• sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
• sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizierungsinstru-

ments oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder
• der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung des

Authentifizierungsinstruments besteht.

2. Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheitsmerkmal beziehungs-
weise das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet sie den Kunden. 

10. Haftung

10.1 Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgeführten
Online-Banking-Verfügungen

Die Haftung der Bank bei nicht autorisierten und nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-
Banking-Verfügungen richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten Bedin-
gungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapier-
geschäft.)

10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung seines Authentifizierungs-
instruments

10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der
Sperranzeige

1. Beruht ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang vor der Sperranzeige auf der Nutzung
eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments, haftet der
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 
EUR 150,– , ohne dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer an dem Verlust oder Dieb-
stahl des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.

2. Kommt es vor der Sperranzeige zu einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang auf-
grund einer missbräuchlichen Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, ohne 
dass dieses verloren gegangen oder gestohlen worden ist, haftet der Kontoinhaber für den 
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von EUR 150,–, wenn der 
Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung der personalisierten Sicherheits-
merkmale schuldhaft verletzt hat.

3. Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden aufgrund von nicht auto-
risierten Zahlungen über die Haftungsgrenze von EUR 150,– nach Absatz 1 und 2 hinaus, 
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

4. Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 2 und 3 ver-
pflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sicher-
gestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.
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5. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der 
Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hier-
durch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers 
kann insbesondere vorliegen, wenn er

• den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder die missbräuch-
liche Nutzung des Authentifizierungsinstruments oder des Personalisierten 
Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unverzüglich anzeigt, nachdem er hiervon 
Kenntnis erlangt hat (siehe Nummer 8.1 Absatz 1),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespeichert hat (siehe 
Nummer 7.2 Absatz 2, 1. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitgeteilt und der 
Missbrauch dadurch verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 1 Satz 1),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der gesondert verein-
barten Internetseiten eingegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2, 3. Spiegelstrich),

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-Banking-Verfahrens, 
beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2, 4. Spie-
gelstrich).

• das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungsinstrument ver-
merkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2, 5. Spie-
gelstrich),

• mehr als eine iTAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (siehe Nummer 7.2
Absatz 2, 6. Spiegelstrich),

• beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die iTAN empfangen werden (z.B.
Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (siehe Nummer 7.2 Absatz 3, 7. 
Spiegelstrich).

6. Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen 
gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor der Sperranzeige
Beruht eine nicht autorisierte Wertpapiertransaktion vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verloren gegangenen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments 
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals oder des Authentifizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden ent-
standen, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen Grundsätzen des 
Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige 
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Teilnehmers erhalten hat, übernimmt sie alle 
danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden Schäden. 
Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Um-
stände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die-
jenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können. 

Sonderbedingungen für die digitale Postbox 

1. In der digitalen Postbox werden dem Kunden Auszüge und Mitteilungen, die den Geschäfts-
verkehr mit der Bank betreffen auf verschlüsselten Internetseiten von der Bank zum Abruf
elektronisch bereitgestellt. Auszüge und Mitteilungen, die in der digitalen Postbox bereitge-
stellt werden, werden in Papierform nicht mehr versandt. Der Kunde verzichtet durch die Nut-
zung der digitalen Postbox ausdrücklich auf den postalischen Versand aller Auszüge und Mit-
teilungen seitens der Bank. Dessen ungeachtet kann die Bank einzelne Mitteilungen auf Kos-
ten des Kunden zusenden, wenn sie dies auch unter Abwägung der Interessen des Kunden für
gerechtfertigt hält. Stellt die Bank fest, dass der Kunde seine Kontoauszüge nicht innerhalb
von einem Kalenderquartal abruft, wird sie ihm die Auszüge auf seine Kosten zusenden. Der
Kunde ist verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Auszüge und Mitteilungen aus der digita-
len Postbox abzurufen (insbesondere jedoch den Quartalsabschluss des Girokontos) und die
Inhalte zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind der Bank unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der digitalen Postbox. Diese Garantie
gilt nicht, soweit die Daten außerhalb der digitalen Postbox gespeichert oder aufbewahrt wer-
den. Zu beachten ist, dass aufgrund der individuellen Hard- oder Softwareeinstellung ein
Ausdruck nicht immer mit der Darstellung am Bildschirm übereinstimmt. Soweit die Doku-
mente verändert oder in veränderter Form in Umlauf gebracht werden, übernimmt die Bank hier-
für keine Haftung. Die Anerkennung der in der digitalen Postbox gespeicherten Dokumente
durch Steuer- oder Finanzbehörden kann durch die Bank nicht gewährleistet werden. 

3. Die Bank speichert die in der digitalen Postbox enthaltenen und durch den Kunden gelesenen
Dokumente für die Dauer von 90 Tagen. Nach Verstreichen dieser Frist entfernt die Bank die ent-
sprechenden Dokumente aus der digitalen Postbox. Falls ein Nachdruck erforderlich sein sollte,
kann dies durch eine Anfrage bei der Bank erfolgen. Hierbei gilt das Preisverzeichnis der Bank. 

4. Soweit der Kunde den Kontoauszug nicht bereits vorher abgerufen hat, gilt er am Tag nach
der Bereitstellung als zugegangen. 

5. Der Kunde kann die Nutzung der digitalen Postbox jederzeit online oder schriftlich kündi-
gen. Der Kunde verpflichtet sich, bei einer Kündigung unmittelbar alle Dokumente aus der
digitalen Postbox auszulesen und diese eventuell abzuspeichern. 

6. Die Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Frist
kündigen. Eine fristlose Kündigung ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, welcher der
Bank, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden, die Fortsetzung
unzumutbar werden lässt. Die Bank kann des Weiteren das digitale Postbox-System teilweise
oder ganz aus technischen Gründen jederzeit einstellen. Eine Verpflichtung der Bank zur
Aufrechterhaltung des digitalen Postbox-Systems besteht nicht.

III. Bedingungen für Telefon-Banking

Sonderbedingungen für das netbank Telefon-Banking

1. Leistungsangebot

Der Kunde (Konto- und/oder Depotinhaber und etwaige Bevollmächtigte) kann Bankgeschäfte
über das netbank Telefon-Banking (Telefonsprachcomputer) in dem von der Bank, angebotenen
Umfang tätigen. Sofern die Bank für Verfügungen mittels netbank Telefon-Banking eine Be-
tragsbegrenzung im System vorsieht, informiert sie ihn hierüber.

2. Nutzungsberechtigte und Zugangsmedien

Zur Abwicklung von Bankgeschäften einschließlich des Depot- und Wertpapiergeschäfts
mittels netbank Telefon-Banking unter Verwendung einer PIN erhält der Kontoinhaber und
etwaige Bevollmächtigte von der Bank jeweils ein persönliches Passwort (Telefon-PIN), die
von der Bank mitgeteilt werden. 

Der Konto- bzw. Depotinhaber und etwaige Bevollmächtigte wird im Folgenden als netbank
Telefon-Banking-Nutzer bezeichnet.

3. Verfahren

Zur Erläuterung der Nutzungsmöglichkeiten stellt die Bank jeweils Verfahrensanleitungen zur
Verfügung, die die Besonderheiten der vereinbarten Anwendung im netbank Telefon-Banking
beschreiben.

Der netbank Telefon-Banking-Nutzer hat mittels netbank Telefon-Banking Zugang zum
Konto/Depot, wenn er zuvor seine Konto-/Depotnummer bzw. die Kundennummer sowie
seine jeweilige PIN eingegeben hat. Erklärungen jeder Art (z.B. Kontostandsabfragen oder
Überweisungsaufträge) sind abgegeben, wenn sie abschließend zur Übermittlung an die Bank
freigegeben sind.

4. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten

Der netbank Telefon-Banking-Nutzer hat während der Erteilung von Aufträgen die Verfah-
rensanleitung, insbesondere eine ihm während des netbank Telefon-Banking-Kontaktes vor-
gegebene Benutzerführung, zu beachten. Er hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Voll-
ständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. 

5. Finanzielle Nutzungsgrenze

Der netbank Telefon-Banking-Nutzer darf Verfügungen nur im Rahmen des Kontoguthabens
bzw. des Depotbestandes oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredites vornehmen.

Auch wenn der netbank-Telefon-Banking-Nutzer diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügun-
gen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus
der Nutzung des netbank Telefon-Banking entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem
Konto führt lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung; die Bank ist berechtigt, in diesem
Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.
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6. Änderung der Telefon-PIN

Der netbank Telefon-Banking-Nutzer ist berechtigt, seine Telefon-PIN jederzeit zu ändern. Bei
Änderung seiner PIN wird die bisherige PIN ungültig.

7. Sperre des netbank Telefon-Banking

Wird dreimal hintereinander am Telefonsprachcomputer eine falsche PIN eingegeben, so
sperrt die Bank den Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot. Der netbank Telefon-Ban-
king-Nutzer kann die Sperre im jeweiligen Verfahren nur nach Rücksprache mit der Bank auf-
heben lassen.

Die Bank wird den netbank Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot sperren, wenn der Ver-
dacht einer missbräuchlichen Nutzung des Kontos/Depots über den jeweiligen Telefon-Banking-
Zugang besteht. Sie wird den Konto-/Depotinhaber hierüber außerhalb des Telefon-Banking
informieren. Diese Sperre kann mittels Telefon-Banking nicht aufgehoben werden.

Die Bank wird den Telefon-Banking-Zugang zum Konto/Depot auf Wunsch des Konto-/Depotin-
habers sperren. Auch diese Sperre kann nicht mittels Telefon-Banking aufgehoben werden.

8. Schutz vor Missbrauch

Verwendet der netbank Telefon-Banking-Nutzer ein Telefon mit Nummernspeicher und Wahl-
wiederholungsfunktion, ist er verpflichtet, nach Beendigung des Telefonats mit der Bank den
Speicherinhalt zu überspielen (z.B. durch Eingabe einer beliebigen Nummer über die Tastatur.
Dadurch wird verhindert, dass ein Dritter durch Nutzung der Wahlwiederholungsfunktion
Kenntnis von der zuvor eingegebenen Kundennummer und Telefon-PIN erhält bzw. miss-
bräuchlich Zugang zum netbank Telefon-Banking erhält. Der netbank Telefon-Banking-Nutzer
ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Angebot der Bank nur über folgenden
Zugangskanal herzustellen: Telefon-Nr. 01805 / 638 226 (0,14 EUR/Min. Festnetzpreis;
Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 EUR/Min.)

9. Telefonaufzeichnung

Der netbank Telefon-Banking-Nutzer ist damit einverstanden, dass die Bank die mit ihm im
Rahmen des netbank Telefon-Bankings geführten Telefonate sowie die von ihm über die Tas-
tatur des Telefons eingegebenen Ziffern aufzeichnet und aufbewahrt. Dies ist zur ordnungs-
gemäßen Auftragsbearbeitung und aus Beweisgründen erforderlich. 

10. Sicherheitsmedium

Die Telefon-PIN ist zur Vermeidung von Missbrauch geheim zu halten. Der netbank Telefon-
Banking-Nutzer ist aus Sicherheitsgründen verpflichtet, die ihm ausgehändigte Einstiegs-PIN
für den netbank Telefon-Banking-Zugang sofort zu ändern.

11. Widerruf von Aufträgen

Die Widerrufbarkeit eines netbank Telefon-Banking-Auftrags richtet sich nach den für die jewei-
lige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z.B. Bedingungen für den Überweisungsver-
kehr). Der Widerruf von Aufträgen kann außerhalb des netbank Telefon-Banking erfolgen, es sei
denn, die Bank sieht eine Widerrufmöglichkeit im netbank Telefon-Banking ausdrücklich vor.

B. Produktbezogene 
Geschäftsbedingungen 

I. Bedingungen für das Einlagengeschäft 

Sonderbedingungen für das netbank
Tagesgeldkonto 

1. Art der Einlage und Kontoführung 

Die Einlage des netbank Tagesgeldkontos ist eine Sichteinlage mit täglicher Fälligkeit und einer
gestaffelten variablen Verzinsung. Das netbank Tagesgeldkonto wird ausschließlich auf Gut-
habenbasis geführt. Es kann nicht für den Zahlungsverkehr (Überweisungen, Daueraufträge,
Lastschrifteinzüge usw.) genutzt werden. Verfügungen sind täglich möglich, können jedoch nur
über das mit der Bank vereinbarte Girokonto als Referenzkonto abgewickelt werden. 

2. Verzinsung 

Die Verzinsung der Einlage ist variabel und nach der Höhe des jeweiligen Kontoguthabens gestaf-
felt. Die Bank ist berechtigt, die Staffelung der Beträge sowie die Ausgestaltung der Zinsen sowohl
bezüglich des Zinssatzes als auch im Hinblick auf die Höhe des Guthabens nach billigen Ermessen
(§315 BGB) anzupassen. Änderungen des Zinssatzes sowie der jeweils aktuell geltende Zinssatz
werden im Preisverzeichnis der Bank bekannt gegeben und treten mit Veröffentlichung in Kraft. 

3. Rechnungsabschluss 

Die Bank erteilt für das netbank Tagesgeldkonto vierteljährlich jeweils zum Ende eines Quar-
tals einen Rechnungsabschluss. 

4. Kontoauflösung 

Die Einlage wird abgerechnet und das netbank Tagesgeldkonto aufgelöst, wenn ein Auftrag
des Kontoinhabers – bei Gemeinschaftskonten von allen Kontoinhabern – hierzu vorliegt. Das
Konto-guthaben wird dem vereinbarten Referenzkonto gutgeschrieben. 

5. Verfügungsberechtigung 

Sind mehrere Personen Kontoinhaber, so ist jede von ihnen berechtigt, über das Kontogutha-
ben zu verfügen. Im Todesfall kann der überlebende Mitkontoinhaber das Konto auflösen. 

6. Sonstiges 

Der/die Kontoinhaber dürfen nur für eigene Rechnung handeln. Ergänzend gelten die allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

Sonderbedingungen für netbank Sparbriefe 

1. Der netbank Sparbrief ist eine Namensschuldverschreibung nach §363 HGB. Er wird auf den
Namen einer bestimmten Person (natürliche oder juristische Person) ausgestellt und ist wäh-
rend der gesamten Laufzeit sowohl für die Bank als auch für den Gläubiger unkündbar. 

2. Der vereinbarte Zinssatz gilt für die gesamte Laufzeit. Die Verzinsung beginnt am Tage der
Ausgabe und endet einen Tag vor der Fälligkeit. 

3. Beim netbank Sparbrief werden die Zinsen jeweils jährlich nachträglich fällig. Die erste
Zinszahlung erfolgt ein Jahr nach dem Erwerb des Sparbriefes, im Fälligkeitsjahr zusammen
mit dem Anlagebetrag (Einlösung). Beim netbank Gold Sparbrief werden die Zinsen nachträg-
lich am Ende der Laufzeit fällig. Die Zinsauszahlung erfolgt im Fälligkeitsjahr zusammen mit
dem Anlagebetrag. 

4. Alle netbank Sparbriefe werden bei der Bank verwahrt. Effektive Sparbriefurkunden werden
nicht ausgestellt. Eine Aushändigung der Sparbriefurkunden kann daher nicht verlangt wer-
den. Dem Gläubiger wird eine Anlagebestätigung übersandt. 

5. Die Abtretung der Rechte aus dem netbank Sparbrief ist nicht zulässig.

Sonderbedingungen für das netbank Anlagekonto 

1. Laufzeit und Anlagebetrag 

Die Laufzeit beträgt 30, 90, 180 oder 360 Tage. Die Laufzeit beginnt ab Datum des Geldein-
gangs. Mit dem Geldeingang beginnt die Vertragslaufzeit. Der Mindestanlagebetrag beträgt
EUR 5.000,–. 

2. Prolongation 

Erhält die Bank bis zwei Geschäftstage1 vor Fälligkeit keine andere Weisung, wird das
Anlagekonto am Ende der Laufzeit mit dem dann bestehenden Betrag inklusive der angefal-
lenen Zinsen für die Dauer der Ursprungslaufzeit prolongiert. 

3. Verzinsung 

Der vereinbarte Zinssatz gilt für die gesamte Laufzeit. Die Verzinsung beginnt am Tage der ersten
Einzahlung und endet einen Tag vor der Fälligkeit. Die gutgeschriebenen Zinsen werden dem
Kapital hinzugerechnet und bei einer Prolongation mit diesem vom Beginn des nächsten
Abrechnungszeitraumes verzinst. Bei vorzeitiger Auflösung ist eine Verzinsung ausgeschlossen. 
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4. Zuzahlungen/Verfügungen 

Zuzahlungen während der Festlegungsfrist sind nicht möglich. Verfügungen während der
Laufzeit sind nicht zulässig. Es liegt im Ermessen der Bank einer vorzeitigen Auflösung zuzu-
stimmen. Ist der Tag der Fälligkeit ein Samstag/Sonntag oder Feiertag kann am darauf fol-
genden Geschäftstag1 verfügt werden. 

5. Verrechnungskonto 

Als Verrechnungskonto kann nur das netbank Girokonto genutzt werden. 

6. Verfügungsberechtigung 

Sind mehrere Personen Kontoinhaber, so ist jede von ihnen berechtigt, über das Kontogutha-
ben zu verfügen. Im Todesfall kann der überlebende Mitkontoinhaber das Konto auflösen. 

7. Sonstiges 

Der/die Kontoinhaber dürfen nur für eigene Rechnung handeln. 

II. Bedingungen für Konten und Zahlungsverkehr 

Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten

1. Einzelverfügungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)

1. Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt:

• über das jeweilige Guthaben sowie über etwa den Kontoinhabern gemeinsam einge-
räumte Kredite zu verfügen und darüber hinaus vorübergehende Überziehungen im
banküblichen Rahmen herbeizuführen.

• zum Zwecke der Geldanlage (z.B. in Form von Spar- oder Festgeldern) Gemeinschafts-
konten mit Einzelverfügungsbefugnis für jeden Kontoinhaber zu eröffnen; die Bank 
wird die anderen Kontoinhaber hierüber unterrichten.

• Konto-/Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie Wertpapieraufstellungen, sonstige
Abrechnungen und Anzeigen für die Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und
anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffenden Schriftwech-
sel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen.

• im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber über das jeweilige Guthaben auch ohne
Mitwirkung der Erben zu verfügen; eine Auflösung oder Umschreibung wird die Bank 
nur zulassen, wenn alle überlebenden ursprünglichen Kontomitinhaber dies verlangen 
(vgl. Nummer 5.).

1.1 Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten der Konten ist die Mitwir-
kung aller Kontoinhaber erforderlich.

1.2 Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zu Lasten der Gemeinschaftskon-
ten bedarf es einer Vereinbarung mit allen Kontoinhabern.

1.3 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der
Widerruf durch einen der Kontoinhaber führt zum Erlöschen der Vollmacht.

Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu
unterrichten.

Vollmachten, die ein Kontomitinhaber vor der Eröffnung des Gemeinschaftskontos erteilt hat,
gelten nur dann, wenn der andere Kontomitinhaber dem zustimmt.

1.4 Kontoauflösung
Eine Auflösung von Gemeinschaftskonten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich
erfolgen. Eine Ausnahme hiervon besteht im Todesfall eines Kontoinhabers (vgl. Nummer 5.).

2. Gesamtschuldnerische Haftung

Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als Gesamt-
schuldner. Die Bank kann daher von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher
Ansprüche fordern.

3. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung

Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers mit
Wirkung für die Zukunft der Bank gegenüber – aus Beweisgründen möglichst schriftlich –
widerrufen. In diesem Fall können alle Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich über Gemein-
schaftskonten verfügen. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber hierüber unterrichten.

4. Kontomitteilungen

Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. Wenn eine unmittelbare
Benachrichtigung geboten ist (z.B. bei Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird
die Bank die Mitteilung an die im Vertrag angegebene Postanschrift versenden. Konto- und
Kreditkündigungen sowie die Ankündigungen solcher Maßnahmen werden jedem Kontoinha-
ber zugeschickt. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm künftig alle Kontomittei-
lungen zusätzlich übermittelt werden.

5. Tod eines Kontoinhabers

Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der anderen Kontoinhaber
unverändert bestehen. Jedoch können die überlebenden Kontoinhaber ohne Mitwirkung der
Erben Gemeinschaftskonten auflösen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen
Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsbe-
rechtigung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede
Verfügung über Gemeinschaftskonten seiner Mitwirkung. Widerrufen mehrere Miterben die
Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so können sämtliche Kontoinhaber nur
noch gemeinschaftlich mit den widerrufenden Miterben über die Gemeinschaftskonten ver-
fügen.

Sonderbedingungen für den Scheckverkehr 

1. Scheckvordrucke 

1. Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut zugelassenen
Scheckvordrucke zu verwenden; andernfalls besteht für die Bank keine Einlösungsverpflich-
tung. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken für Überbringerschecks, Orderschecks nur
auf Vordrucken für Orderschecks ausgestellt werden. 

2. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf Vollständigkeit zu prüfen.

3. Das bezogene Institut ist befugt, die Berechtigung des Einreichers des Schecks oder der
Bestellung und der Empfangsbescheinigung zu prüfen. 

2. Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung der Scheckvordrucke 

1. Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Das
Abhandenkommen von Scheckvordrucken und Schecks ist der Bank unverzüglich mitzuteilen. 

2. Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig zu behandeln (nicht kni-
cken, lochen, beschmutzen). Änderungen und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen
nicht vorgenommen werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und Buchstaben so einzusetzen, dass
nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks ver-
schrieben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu vernichten. 

3. Bei Beendigung des Scheckvertrages sind die nicht benutzten Vordrucke unverzüglich
zurückzugeben oder entwertet zurückzusenden. 

3. Haftungsverteilung 

1. Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Scheckvertrag. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflicht zur
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

2. Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung abhanden gekommen sind,
so kann sie das Konto des Kunden nur belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahr-
lässig gehandelt hat. 

3. Der Kunde ersetzt im Falle einer Schecksperre alle Aufwendungen die der Bank aus der
wegen der Einlösung der Schecks übernommenen Garantie erwachsen. 
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4. Einlösung trotz mangelnden Guthabens 

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder über einen zuvor für
das Konto eingeräumten Kredit hinaus, einzulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem
Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den
höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu berechnen. 

5. Beachtung von Schecksperren 

1. Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden, wenn er der Bank so
rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäfts-
ablaufes möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut eine Scheck-
sperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Empfang des Widerrufs, zu beachten, später vor-
gelegte Schecks kann das bezogene Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht
schriftlich um weitere sechs Monate verlängert. 

2. Der Kunde ersetzt im Falle einer Schecksperre alle Aufwendungen, die dem bezogenen
Institut aus der wegen der Einlösung der Schecks übernommenen Garantie erwachsen. 

6. Behandlung von Fremdwährungsschecks 

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem
Preis- und Leistungsverzeichnis. 

7. Zusätzliche Regelung für Orderschecks 

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Einzug der von ihm gege-
benen Orderschecks beteiligt sind, für deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann
gegen Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks,
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für nach
Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks. 

III. Bedingungen für die girocard (EC-Karte)

A. Garantierte Zahlungsformen

Geltungsbereich

Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende
Zahlungsdienste nutzen:

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:

a) zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautoma-
tensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind

b) zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an automatisierten Kassen
im Rahmen des deutschen electronic-cash-Systems, die mit dem girocard-Logo ge-
kennzeichnet sind

c) zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekenn-
zeichnet sind

d) zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem
Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der Geldautomatenbe-
treiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:

a) zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldauto-
maten-Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen 
im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist. In 
einigen Ländern kann je nach System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden.

c) zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mo-
bilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der 
Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem 
System teilnimmt

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde
System geltenden Akzeptanzlogo. 

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN): 

a) als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen des Handels- und 
Dienstleistungsbereichs im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind 
(GeldKarte-Terminals) 

b) außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der Funktion eine 
Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für Zusatzanwendungen: 

• der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgene-
rierte Zusatzanwendung) oder 

• eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Kartenin-
haber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung). 

Allgemeine Regeln 

1. Karteninhaber und Vollmacht 

Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen des Kontoinha-
bers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat.
Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an
den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die
Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten
Kassen sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht,
das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die
Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank
in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die
Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Ver-
brauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung
der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich. 

2. Finanzielle Nutzungsgrenze 

Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens
oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karten-
inhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt,
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die
Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Kunden wirksam. 

4. Rückgabe der Karte 

Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf
der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 

Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte, ist die Bank
berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vor-
her (z.B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Kar-
teninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum Zeitpunkt der Rückgabe
noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfer-
nen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank. 
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5. Sperre und Einziehung der Karte 

1. Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an Geldautomaten) veranlassen, 

• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. 
• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfer-

tigen oder,
• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte

besteht.

Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank wird die
Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich. 

2. Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge werden dem
Karteninhaber erstattet. 

3. Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so
hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum
Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzan-wen-
dungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem
dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekom-
men hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmens-
generierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die
Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nut-
zung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwen-
dung geltenden Regeln. 

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

6.1 Unterschrift 
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt
unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte 
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden
kommt und missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z.B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuch-
lich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der in Besitz der Karte ist, den in der
GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen .

6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der per-
sönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder
in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt
und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Karte angegebe-
nen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum Beispiel Geld an Geldautomaten abzuheben). 

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
1. Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und
zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahme-
dienst der Bank abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der
Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale
Sperrannahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten für die weite-
re Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf
die abhanden gekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit
der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperran-
zeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Befindet sich
auf der Karte ein iTAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch
eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl
oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 

2. Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.  

3. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und
ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwen-
dung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. 

4. Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten.

7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Aus-
führung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforder-
lich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung
kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. 

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 

• sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungs-

grenze nicht eingehalten ist, oder 
• die Karte gesperrt ist. 

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unter-
richtet. 

9. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

10. Entgelte und Auslagen 

1. Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen ergeben
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 

2. Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z.B.
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die
Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Ge-
nehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

3. Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. 

4. Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die nicht Verbrau-
cher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 1 bis 6 AGB-Banken. 

11. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang 

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte
getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Konto-
inhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der
Unterrichtung gesondert vereinbart. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahl-
vorgänge und den Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit
der GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines Chipkarten-
lesers nachvollziehen.

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der 

• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten, 
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen,
• Aufladung der GeldKarte,
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstat-
ten. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. 
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12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Kartenverfügung

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung in Form der 

• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten, 
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen,
• Aufladung der GeldKarte,
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Ver-
fügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft
war. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 

2. Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und
Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden. 

3. Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in II. Nr. 9 eingeht (Verspä-
tung), sind die Ansprüche des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nr. 12.3. 

4. Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das
Ergebnis unterrichten. 

12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands
und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR, Drittstaat) oder in der Währung eines Staates
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung die Bank für
das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden
zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf EUR 12.500,– je Kartenzahlung be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 

• für nicht autorisierte Kartenzahlungen, 
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank , 
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und 
• für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Ver-

braucher ist.

12.4 Haftungs-und Einwendungsausschluss 
1. Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoin-
haber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenver-
fügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 12.3 kann der Konto-
inhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

2. Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände 

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von 
ihr nicht hätten vermieden werden können, oder 

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

13. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen 

13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
1. Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen oder kommen sie
sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen in Form der 

• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten, 
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen,
• Aufladung der GeldKarte,
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos,

so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, in Höhe von maximal EUR 150,-, ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninha-
ber an dem Verlust oder Diebstahl ein Verschulden trifft. 

2. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass ein
Verlust oder Diebstahl der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch
entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal EUR 150,-, wenn der Karteninhaber
seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN schuldhaft verletzt hat. 

3. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher, oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR, Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwäh-
rungszahlung), trägt der Kontoinhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal EUR 150,-
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahr-
lässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr
zu vertretenen Mitverschuldens. 

4. Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 3 verpflichtet, wenn der
Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

5. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der Karten-
inhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 

• er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zen-
tralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 

• die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
wahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde), 

• die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch da-
durch verursacht wurde. 

6. Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, ver-
ursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen. 

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte,
die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder
PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form der 

• Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten, 
• Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen,
• Aufladung der GeldKarte und 
• Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Konto-
inhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist nicht möglich. Bei
Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht
autorisierten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen, erstattet die
Bank den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist,
kann den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen. 
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Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 

1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen 

1.1 Verfügungsrahmen der Karte  
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der GeldKarte sind
für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens mög-
lich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft,
ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft
ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden un-
abhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit
abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kon-
toguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der
Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der
Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der
eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren. 

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt
werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde.
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführen-
den Stelle, in Verbindung setzen. 

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen
vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den Karteninhaber
ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonsti-
ge Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei
dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegen-
über diesem Unternehmen geltend zu machen. 

2. GeldKarte

2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. Der
Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleistungsbereiches bar-
geldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichneten
Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Seite 16,
Nr. 1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maximal
EUR 200,- aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) ein-
geben. Der Karteninhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusam-
menwirken mit einer anderen Karte zu Lasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser
Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Karteninhaber nicht
mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der kartenausgebenden Bank entla-
den werden. Bei einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenausgebende
Bank dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine
Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche
Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit besteht nicht mehr,
wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich
in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen
aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahlvorgang ver-
mindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um den verfügten Betrag.

3. Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten 

3.1 Servicebeschreibung 
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der Karteninha-
ber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefon-
werteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank einge-
räumten Verfügungsrahmens (Seite 16, Nr. 1.1) zu Lasten des auf der Karte angegebenen
Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über
eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobil-

funk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines
Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menü-
punkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer
(Handy-Nummer) einzugeben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autori-
sierung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobil-
funk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninha-
ber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird
die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am
Display ein ablehnender Hinweis angezeigt. 

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche
Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in
diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte autorisiert worden sind, zu bezah-
len. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen
und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobil-
funkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem
Unternehmen geltend zu machen. 

B. Von der Bank angebotene andere Service-
leistungen 

1. Besondere Bedingungen 

Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Serviceleistungen gelten besondere Be-
dingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem Kontoinhaber vereinbart werden. 

2. Vereinbarung über die Nutzungsarten 

Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit der Karte in An-
spruch nehmen kann. 

C. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte 

1. Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speicher-
medium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerk-
mals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in
Form eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen. 

2. Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsver-
hältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen.
Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unterneh-
mensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Ab-
sprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom
Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis. 

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung 

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Platt-
form zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der Karte unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich
ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und
dem Unternehmen. 

3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen 

1. Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen,
hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das
die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige
Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte
zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen. 
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2. Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der
Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen. 

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendungen 

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenausgebenden Bank an den Karten-
inhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die
Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm
wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kar-
tenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung
gestellt worden ist. 

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 

Die Sperrung einer unternehmensgenierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat
und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag. 

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und
Beschwerdemöglichkeit 

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber die Möglichkeit,
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine
Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des
Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombuds-
mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung
von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich
an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten. Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Ver-
stöße der Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c – 676c des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen
Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

IV. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im
Einzugsermächtigungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugsermächtigungslastschrift
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird. 

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeich-
nis. Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rah-
men der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des 
Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 

fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die nicht Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind, 
sind die Regelungen in Nummer 12 Absatz 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Strei-
tigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
zu beschweren.

2. Einzugsermächtigungslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
einen Zahlungsempfänger, Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt der Kunde den 
Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen 
(Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der entsprechenden 
Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der Belastungsbuchung 
aus einer Einzugsermächtigungslastschrift widersprechen, bis er sie genehmigt hat.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl 
der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, 
da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die 
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger 
anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger angegebenen Kontonum-
mer und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers als dessen Kundenkennung aus.

2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschrift-
betrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift

2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers werden mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. 
Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag1 nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.3.2), wenn 

• der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,
• die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen 

und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind oder
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf sei-

nem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt 
die Bank nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag1 nach ihrer Vornahme rück-
gängig gemacht wird.
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2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung 

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Num-
mer 2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer Einzugsermächtigungslastschrift (siehe 
Nummer 2.3.2) wird die Bank den Kunden unterrichten. Dabei wird die Bank, soweit mög-
lich, die Gründe angeben.

2.3.4 Ausführung der Zahlung
1. Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Einzugsermächti-
gungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Lastschriftbetrag dem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu.

2. Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung der Lastschriftbelas-
tungsbuchung

Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich über die Genehmigung
der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto.

Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er dem Zahlungsempfänger
eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen die-
se im Saldo des nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätestens vor
Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das
Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastung. Auf diese Folge
wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.

2.5 Haftungsansprüche des Kunden

2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbuchung
1. Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelastungsbuchung, 
ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbe-
trag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne die Belastung befunden hätte.

2. Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm für die Ausführung der Zah-
lung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung von autori-
sierten Zahlungen

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung, 
hat die Bank dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Zahlungsbetrag unver-
züglich und ungekürzt zurückzuerstatten. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden 
hätte.

2. Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit 
denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

3. Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten.

2.5.3 Schadensersatz
1. Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei 
einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummer 2.5.1 und 2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, 
das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

2. Die Haftung nach Absatz 1 ist auf EUR 12.500,– begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und nicht
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.5.2 und Schadensersatzan-
sprüchen in Nummer 2.5.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach §667 BGB und §§812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von 
der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 
zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit 
es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens EUR 12.500,– je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1. Eine Haftung der Bank nach Nummer 2.5.2, 2.5.3 und 2.5.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag unge-
kürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis aus-
gewiesene Entgelt.

2. Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.5.1 bis 2.5.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.5.3 kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

3. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

V. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im
Abbuchungsauftragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuchungsauftragslastschrift über
sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.
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1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die nicht Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind, 
sind die Regelungen in Nummer 12 Absatz 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Strei-
tigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu
beschweren.

2. Abbuchungsauftragslastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschriftverfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an einen 
Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Für die Ausführung von Zahlungen 
mittels Abbuchungsauftragslastschrift muss der Kunde

• vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen, Geldbeträge vom 
Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslastschriften einzuziehen und

• die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften seinem Konto 
zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfängers 
zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauftragslastschriften vorlegt. 

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuchungsauftragslast-
schrift nach Einlösung von der Bank keine Erstattung des Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und die Bankleitzahl 
der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, 
da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift aus-
schließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank 
und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger an- 
hand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung an-
gegebenen Kontonummer und Bankleitzahl aus.

2.2 Abbuchungsauftrag

2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der Bank die Einlösung von 
Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers. Die Autorisierung umfasst die 
Belastung des Kontos des Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungs-

empfängers und die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuchten 
Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Abbu-
chungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise unmit-
telbar der Bank zu erteilen. Der Abbuchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:

• Name des Zahlungsempfängers,
• Name des Kunden,
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zusätzliche Angaben 
enthalten.

2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank wider-
rufen werden. Der Widerruf wird am folgenden Geschäftstag wirksam. Der Widerruf soll-
te möglichst schriftlich erfolgen.

2.2.3 Ablehnung einzelner Lastschriften
Vor der Einlösung nach Nummer 2.4.2 kann der Kunde der Bank gesondert die Weisung 
erteilen, Zahlungen aus bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften nicht zu bewirken. 
Diese Weisung ist möglichst schriftlich zu erklären.

2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift unter Einschaltung
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird
vom Zahlungsempfänger angegeben.

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
1. Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers werden am Tag 
der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto
des Kunden belastet. Fällt dieser Tag nicht auf einen im Preis- und Leistungsverzeichnis 
ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten Ge-
schäftstag.

2. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn

• der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.1 vorliegt,
• der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer 2.2.2 vom Kunden widerrufen worden ist,
• der Bank eine gegenteilige Weisung des Kunden gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
• die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zahlungspflichtigen 

und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind, oder
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf 

einem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt
die Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag nach ihrer Vornahme rück-
gängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung oder Ablehnung der Einlösung 

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Num-
mer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer Abbuchungsauftragslast-
schrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu 
der gemäß Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 
die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rück-
gängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die Unter-
richtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im Preis- und Leis-
tungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
1. Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden auf-
grund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschrift-
betrag spätestens innerhalb der im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Aus-
führungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
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2. Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Abbuchungsauftragslast-
schrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- und 
Leistungsverzeichnis der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag.

3. Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten Zahlung

Der Kunde kann bei einer gemäß Nummer 2.2.1 autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbu-
chungsauftragslastschrift nach Einlösung (siehe Nummer 2.4.2) von der Bank keine Erstattung
des Lastschriftbetrags verlangen. Weitergehende Ansprüche aus §675x BGB sind ausge-
schlossen. 

Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Haftungsansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden 
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den
von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten
Zahlungen

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zah-
lung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war.
Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

2. Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit 
denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

3. Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 
eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 
Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach 
Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

4. Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz
1. Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei 
einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

2. Die Haftung nach Absatz 1 ist auf EUR 12.500.– begrenzt. Diese Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, soweit der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Haftungsansprüche von Kunden, die nicht Verbraucher sind, bei nicht erfolg-
ten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlungen
oder nicht autorisierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Schadensersatzan-
sprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach §667 BGB und §§812 ff. BGB lediglich Schadensersatz-
ansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von 
der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchs-
tens EUR 12.500,– je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1. Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag recht-
zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis aus-
gewiesene Entgelt.

2. Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

3. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

VI. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im
SEPA-Basislastschriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein
Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1. Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang zu Lasten des
Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom Zahlungsemp-
fänger angegeben wird.

1.2 Entgelte

1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. 
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Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch frist-
los und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die nicht Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die nicht Verbraucher sind, 
sind die Regelungen in Nummer 12 Absatz 2 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Strei-
tigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder
im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an die
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
zu beschweren.

2. SEPA-Basislastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an den Zahlungs-
empfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im An-
hang genannten Staaten und Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Lastschrift muss

• der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislastschrift-
verfahren nutzen und

• der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Lastschrift-
mandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift bin-
nen einer Frist von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto 
von der Bank die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2 der Bank als seine 
Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt 
ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr 
übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen 
führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom 
Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN1 und BIC2 aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten über das Nachrichtenübermitt-
lungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in 
den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weiterge-
leitet werden.

2.2 SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit autorisiert 
er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfän-
gers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise 
zu erteilen. 

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kunden enthal-
ten sein:

• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden mittels
SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und

• Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen SEPA-
Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
• eine Gläubigeridentifikationsnummer,
• Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrenden Zahlungen,
• Name des Kunden,
• Bezeichnung der Bank des Kunden und
• seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche Angaben 
enthalten.

2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber seiner Bank 
widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf den Eingang des Widerrufs folgenden 
Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis wirksam. Der Widerruf sollte mög-
lichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. 
Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.  

2.2.3 Ablehnung einzelner Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus bestimmten 
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers nicht zu bewirken. Diese Weisung muss 
der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß Preis- und Leistungsver-
zeichnis vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese 
Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle 
der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsempfänger 
erklärt werden.

2.3 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschriftmandats durch 
den Zahlungsempfänger

1. Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungsempfänger.
Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz
zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zah-
lungsempfänger angegeben.

2. Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der SEPA-
Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle.
Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des
Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.2.1
Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung
des SEPA-Lastschriftmandats vereinbarte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basislastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
1. Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden am im Daten-
satz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Last-
schriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im 
Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Konto-
belastung am nächsten Geschäftstag.

2. Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Geschäftstag nach 
ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn

• der Bank ein Widerruf des SEPA-Basislastschriftmandats gemäß Nummer 2.2.2 zu-
gegangen ist,

• der Bank eine gegenteilige Weisung des Kunden gemäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben auf sei-

nem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt; Teileinlösungen nimmt 
die Bank nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem Konto 
des Kunden bei der Bank zuzuordnen sind, oder

• die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz
+ eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar fehlerhaft ist,
+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.
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2.4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem Konto des 
Kunden nicht spätestens am zweiten Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsverzeich-
nis nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belas-
tungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung (siehe Num-
mer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe 
Nummer 2.4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß 
Nummer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe 
sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängig-
machung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung 
über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsver-
zeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung
1. Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kunden auf-
grund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spä-
testens innerhalb der im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2. Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen Fällig-
keitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß Preis- und Leistungsver-
zeichnis der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Geschäftstag.

3. Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
1. Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basislastschrift binnen
einer Frist von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der
Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.

Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon
unberührt.

2. Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jeweilige Betrag der
Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Genehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber
der Bank autorisiert worden ist.

3. Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer 2.6.2.

2.6 Haftungsansprüche des Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den Kunden 
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt 
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Zahlung befunden hätte.

2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung von autorisierten
Zahlungen

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Zahlung 
kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Last-
schriftbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die 
Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehler-
haft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

2. Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der 
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit 
denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

3. Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.4.4 
eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. 
Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach 
Nummer 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.6.4.

4. Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Ver-
langen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das 
Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadensersatz
1. Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Zahlung oder bei 
einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschul-
den, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

2. Die Haftung nach Absatz 1 ist auf EUR 12.500,– begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung 

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.6.2 und Schadensersatzan-
sprüchen in Nummer 2.6.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach §667 BGB und §§812 ff. BGB lediglich Schadensersatzan-
sprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisierten 
Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein Verbraucher ist, von 
der Bank den Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag zuzüg-
lich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höch-
stens EUR 12.500,– je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über-
nommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1. Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2. bis 2.6.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zahlungsbetrag recht-
zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan-
gen ist, oder

• soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese 
Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis aus-
gewiesene Entgelt.

2. Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätes-
tens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrich-
tung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhal-
tung dieser Frist verhindert war.
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3. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zur SEPA gehörigen Staaten und Gebiete 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland,
Zypern.
Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.
Sonstige Staaten und Gebiete:
Mayotte, Monaco, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon

VII. Bedingungen für den Überweisungsverkehr

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1. Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zu-
gunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu
übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wie-
derkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungs-
empfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer und Bankleitzahl sei-
ner Bank oder IBAN1) und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte Kundenkennung des
Zahlungsempfängers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN1 und BIC2 oder andere Ken-
nung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu verwenden. Die für die Ausfüh-
rung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nummern 2.1 und 3.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
1. Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelas-
senen Formulars oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum
Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 bezie-
hungsweise Nummer 3.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der
Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzö-
gerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den
Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die
Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei for-
mularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

2. Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig
mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/iTAN).

3. Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungs-
auftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu
stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
1. Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Der Zugang erfolgt durch
den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum
Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf Online-Banking-Server). 

2. Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf
einen Geschäftstag der Bank gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis, so gilt der Überwei-
sungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.

3. Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im
Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überwei-

sungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst
als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
1. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1
und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf
durch Erklärung gegenüber der Bank möglich.

2. Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung ver-
einbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise den
Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Ge-
schäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem Preis- und
Leistungsverzeichnis. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei
der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauf-
trags ausgeführt.

3. Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur
widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirk-
sam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die
Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
1. Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erfor-
derlichen Angaben (siehe Nummer 2.1 und 3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe
Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz
2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).

2. Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungs-
dienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden ange-
gebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

3. Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von
Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine
Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung geson-
dert vereinbart werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
1. Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank
die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unver-
züglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.2 ver-
einbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg
geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

2. Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem
Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information
zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

3. Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im Preis-
und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung
enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischenge-
schalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu
denen auch die Kontonummer beziehungsweise Internationale Bankkontonummer (IBAN1) des
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei grenzüberschreitenden Über-
weisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten über das
Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers wei-
tergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsda-
ten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in
den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehler-
haft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten.
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1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).



1.10 Entgelte

1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen innerhalb Deutsch-
lands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR1) in 
Euro oder in einer anderen EWR-Währung2

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis. 

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt 
als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die Geschäftsbezie-
hung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung

• für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten3) oder
• für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-Staaten in Wäh-

rungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen4) und
• für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Re-

gelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-Banken.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowäh-
rung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Bestimmung des Wechsel-
kurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im Preis- und
Leistungsverzeichnis.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird un-
mittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechsel-
kurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen
Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Kunden die Möglichkeit, den
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Strei-
tigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger-
lichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die kein Verbraucher sind, den Ombudsmann der
privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kun-
denbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird
oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schriftlich an
die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 02 07,
10062 Berlin, zu richten.

Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dortigen
Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen das Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu
beschweren.

2. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR1) in Euro oder in anderen EWR- 
Währungen2

2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

• Name des Zahlungsempfängers,
• Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl oder Name des Zahlungs-

dienstleisters des Zahlungsempfängers oder
• Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers und Bank-Identifi-

zierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers,
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer oder IBAN des Kunden

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens inner-
halb der im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
1. Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauf-
trags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

2. Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem 
bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der 
Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung 
zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder ander-
weitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der ver-
einbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist 
am darauf folgenden Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis.

3. Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung 
beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auf-
tragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank 
gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der 
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung 
befunden hätte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisier-
ten Überweisung

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des 
Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-
lungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwi-
schengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank 
zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
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1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark,Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

2 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.).

4 Zum Beispiel US-Dollar.
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2. Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen 
Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf 
seinem Konto belastet wurden.

3. Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist gemäß Nummer 
2.2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die Ansprüche nach Absätzen 1 und 2 ausge-
schlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank 
nach Nummer 2.3.3., bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach Nummer 2.3.4.

4. Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlan-
gen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis 
unterrichten. 

2.3.3 Schadensersatz
1. Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder
bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, 
der nicht bereits von Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

2. Die Haftung nach Absatz 1 ist auf EUR 12.500,– begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten autorisierten Überweisung, fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Überweisung oder nicht autorisierten Überweisung

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und Schadensersatzan-
sprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung oder nicht autorisier-
ten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach §667 BGB und §§812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

• Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Aus-
wahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter 
Auftrag).

• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbe-
trag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen be-
grenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist
der Anspruch auf höchstens EUR 12.500,– je Überweisung begrenzt. Diese Haftungs-
beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für 
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1. Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist ausgeschlossen,

• wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
gegangen ist, oder

• soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen feh-
lerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wieder-
beschaffung berechnet die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiese-
ne Entgelt.

2. Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden 
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist 
beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn 
der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

3. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3. Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR1) in Währungen eines Staates außerhalb
des EWR (Drittstaatenwährung2) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb
des EWR (Drittstaaten3)

3.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:

• Name des Zahlungsempfängers,
• Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Kontonummer des Zah-

lungsempfängers,
• Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Überweisungen inner-

halb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere Staaten der voll-
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
anzugeben,

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

25

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, , Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

2 Zum Beispiel US-Dollar.
3 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und 
die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.).



3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.3.1 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung
1. Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Be-
trag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand 
zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung 
befunden hätte.

2. Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haf-
tet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer Überweisung
Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung hat der 
Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach §667 BGB und §§812 ff. BGB 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der Bank ist auf höchstens EUR 12.500,– je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
1. Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer Überweisung nach 
Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn

• die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehlerhaft angegebenen 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde, oder

• die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überweisungsbetrag ord-
nungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

2. Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und Einwendungen des Kunden
gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank 
nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Über-
weisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens inner-
halb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

3. Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die 
Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorg-
falt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Estnische Krone EEK
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Kroatischer Kuna HRK
Lettland LV Lettischer Lats LVL
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF
Litauen LT Litauischer Litas LTL
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnische Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänische Leu ROL
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUR
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarische Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Vereinigtes Königreich von GB Britische Pfund Sterling GBP
Großbritannien und Nordirland
Zypern CY Euro EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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VIII. Sonderbedingungen für die MasterCard 

A. Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1. Verwendungsmöglichkeiten 

1.1 Zu Zahlungsverkehrszwecken
Die von der Bank ausgegebene MasterCard kann der Karteninhaber im Inland und als weitere
Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des MasterCard-Verbundes einsetzen

• bei Vertragsunternehmen und 
• darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten

sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis-
papiers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der MasterCard zu sehen
sind. Soweit mit der MasterCard zusätzliche Leistungen (z.B. Hilfe in Notfällen, Versicherun-
gen) verbunden sind, richtet sich dies nach den insoweit geltenden besonderen Regeln. 

1.2 Als Speichermedium für Zusatzanwendungen
Verfügt die an den Kunden ausgegebene MasterCard über einen Chip, so kann die MasterCard
auch als Speichermedium für Zusatzanwendungen

• der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertra-
ges (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder eines Vertragsunternehmens nach Maß-
gabe des mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung)

verwendet werden.

2. Persönliche Geheimzahl 

Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen kann dem Karteninhaber
eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt werden. 

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt
werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbin-
dung setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 

1. Bei Nutzung der MasterCard ist entweder 

• ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder 

• an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der
Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls – ausnahmsweise
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen lediglich seine MasterCard-
Nummer angeben. 

2. Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur
Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erfor-
derlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustim-
mung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

• sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte oder die finanzielle 

Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist, oder
• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal an dem die Karte eingesetzt wird, unter-
richtet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauf-
trages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spä-
testens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6. Finanzielle Nutzungsgrenze 

Der Karteninhaber darf die MasterCard nur innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte und
nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.
Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens der Karte
vereinbaren.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der MasterCard
entstehen. Die Genehmigung einzelner MasterCard-Umsätze führt weder zur Einräumung
eines Kredites noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der
Erwartung, dass ein Ausgleich der MasterCard-Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von MasterCard-Umsätzen ein vorhandenes Kontoguthaben oder
einen vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so führt die Buchung lediglich zu einer
geduldeten Kontoüberziehung.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

7.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld auf der
Kartenrückseite zu unterschreiben. 

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden
kommt und missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Mög-
lichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügungen zu tätigen. 

7.3 Geheimhaltung der persönliche Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner
persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN und der
Karte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld am Geldautomaten abzuheben). 

7.4. Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
1. Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die
Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz des Master-Card-
Verbundes unverzüglich zu unterrichten, um die MasterCard sperren zu lassen. Die Kontakt-
daten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber
gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüg-
lich bei der Polizei anzuzeigen.

2. Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

3. Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der MasterCard eingespei-
chert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung sei-
ner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegenüber der kartenausgebenden Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der
kartenausgebenden Bank abgeschlossenen Vertrag.

4. Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten.

8. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 

Die Bank ist gegenüber MasterCard-Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die die
MasterCard an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der
Karte getätigten Umsätze zu begleichen. 
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Die Bank unterrichtet Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Weg
über alle im Zusammenhang mit der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden Aufwen-
dungen. Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank
dem Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. Nach Erteilung der Abrechnung werden die Um-
sätze dem vereinbarten Abrechungskonto belastet.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus seinem Vertragsverhält-
nis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar ge-
genüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

9. Fremdwährungsumrechnung 

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Karteninhabers wirksam.

10. Entgelte 

• Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen erge-
ben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z.B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

• Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Ge-
schäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

• Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karteninhabern, die nicht Ver-
braucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.

11. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 

11.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu
erstatten. Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.

11.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Kartenverfügung

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft
war. Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

2. Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

3. Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in
Nummer I. Punkt 5 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers nach den
Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden
entstanden, haftet die Bank nach Nummer 11.3.

4. Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Er-
gebnis unterrichten.

11.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer nicht autorisierten
oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kar-
tenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 11.1 und 11.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat
hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschal-
teten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR, Drittstaat) oder in der Wäh-
rung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die
Haftung die Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs betei-
ligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der
Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf EUR
12.500,- je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

• für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der Karteninhaber Ver-

braucher ist.

11.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nummern 11.1 – 11.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 11.1 bis 11.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kar-
teninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die
Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung
entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 11.3 kann der Kartenin-
haber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

11.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne genaue Betragsan-
gabe und Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

1. Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunternehmen
in der Weise autorisiert hat, dass

• bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
• der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend sei-

nem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungs-
umtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte 
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

2. Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von 8 Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der
Bank geltend gemacht wird.

11.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nummern 11.1 – 11.5 sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von 
ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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12. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

12.1. Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
1. Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen oder kommen sie
ihm sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen,

so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, in Höhe von maximal EUR 150,-, ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninha-
ber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen ein Verschulden trifft.

2. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass ein
Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen der Karte oder PIN vorliegt, haftet der
Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal EUR
150,-, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN
schuldhaft verletzt hat.

3. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher, oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR, Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwäh-
rungszahlung), trägt der Karteninhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal EUR
150,- hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflich-
ten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung
des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von
ihr zu vertretenen Mitverschuldens.

4. Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 3 verpflichtet, wenn
der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

5. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der Karten-
inhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

• er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder der Master-
Card-Repräsentanz schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

• die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
wahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt 
wurde),

• die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch da-
durch verursacht wurde.

6. Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sons-
tige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN gegenüber der Bank oder einer Master-
Card-Repräsentanz angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in
Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karten-
inhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13. Gesamtschuldnerische Haftung von mehreren Antragstellern 

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten MasterCard haften Antragsteller
als Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher An-
sprüche fordern. 

Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle Antragsteller jeder-
zeit durch Kündigung beenden.

Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene Karte mit Wirksam-
werden der Kündigung unverzüglich an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die
aus der weiteren Nutzung einer Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, haben die
Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank
zumutbare Maßnahmen ergreifen, um MasterCard-Verfügungen nach der Kündigung des
MasterCard-Vertragsverhältnisses zu unterbinden.

14. Eigentum und Gültigkeit der Karte

Die Karte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der
Karte angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit, ist die Bank
berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen,
vorher (z.B. durch Kündigung des MasterCard-Vertrages), so hat der Karteninhaber die Karte
unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Auf der MasterCard befindliche unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendungen hat der Kunde bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung
auf die MasterCard aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertrags-
verhältnis zwischen dem Karteninhaber und der kartenausgebenden Bank.

Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Karte diese gegen eine
neue auszutauschen. Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

15. Kündigungsrecht des Karteninhabers

Der Kunde kann den MasterCard-Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen.

16. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den MasterCard-Vertrag unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens 
2-monatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den MasterCard-Vertrag mit einer län-
geren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
des Karteninhabers geboten ist.

Die Bank kann den MasterCard-Vertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des MasterCard-Vertrages auch unter angemessener Berücksich-
tigung der berechtigten Belange des Kunden für die Bank unzumutbar ist.

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine
Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss des
MasterCard-Vertrages gestützt hat, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Ver-
mögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten
aus dem MasterCard-Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

17. Folgen der Kündigung 

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr genutzt werden. Die Karte ist
unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben. Auf der Karte befindliche unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die
Zusatzanwendung auf die MasterCard aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die
Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach
den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln. 

18. Einziehung und Sperre der MasterCard 

1. Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an Geldautomaten) veran-
lassen,

• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfer-

tigen, oder
• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte 

besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber.
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2. Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so
hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum
Zeitpunkt der Einbeziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen kann der Karteninhaber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die Karte von
der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist
berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrs-
funktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer auf der
Karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatz-
anwendung geltenden Regeln.

B. Zusatzanwendungen 

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

1. Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als Speichermedium für eine bankge-
nerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) genutzt
werden.

2. Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsver-
hältnis des Karteninhabers zur kartenausgebenden Bank.

3. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des
mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des
Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem
Kunden und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmens-
terminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Platt-
form zur Verfügung, die es dem Kunden ermöglicht, in der MasterCard unternehmensgene-
rierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden erbringt, richtet sich aus-
schließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und dem
Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen

1. Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierte Zusatzanwendung betreffen,
hat der Kunde ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Ein-
wendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Kunde darf die MasterCard zum
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

2. Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der
Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei un-
ternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten
Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird die von der kartenausgebenden Bank an den
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben.

Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Master-
Card eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusi-
chern, so darf der Kunde zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der MasterCard eingespeichert
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zu-
satzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

C. Änderungen oder Ergänzungen der Sonderbe-
dingungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf
diesem Weg angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedingungen angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber die Möglichkeit,
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine
Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des
Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombuds-
mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung
von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt
wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist schrift-
lich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04
02 07, 10062 Berlin, zu richten. 

Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dor-
tigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c – 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungs-gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
zu beschweren.

IX. Sonderbedingungen für die Visa Card 

A. Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1. Verwendungsmöglichkeiten 

1.1 Zu Zahlungsverkehrszwecken
Die von der Bank ausgegebene Visa Card kann der Karteninhaber im Inland und als weitere
Dienstleistung auch im Ausland im Rahmen des Visa-Card-Verbundes einsetzen

• bei Vertragsunternehmen und 
• darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten 

sowie an Kassen von Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweis-
papiers. (Bargeldservice)

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen des
Bargeldservice sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der Visa Card zu sehen
sind. Soweit mit der Visa Card zusätzliche Leistungen (z.B. Hilfe in Notfällen, Versicherungen)
verbunden sind, richtet sich dies nach den insoweit geltenden besonderen Regeln. 

1.2 Als Speichermedium für Zusatzanwendungen
Verfügt die an den Kunden ausgegebene Visa Card über einen Chip, so kann die Visa Card auch
als Speichermedium für Zusatzanwendungen

• der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertra-
ges (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder eines Vertragsunternehmens nach Maß-
gabe des mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendung)

verwendet werden.
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2. Persönliche Geheimzahl 

Für die Nutzung von Geldautomaten und von automatisierten Kassen kann dem Karteninhaber
eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung gestellt werden. 

Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammen-
hang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt
werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber
sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle in Verbin-
dung setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 

1. Bei Nutzung der Visa Card ist entweder 

• ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die Kartendaten über-
tragen hat, oder 

• an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann der
Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls – ausnahmsweise
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen lediglich seine Visa-Card-
Nummer angeben. 

2. Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur
Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift erfor-
derlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustim-
mung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

4. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank

Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

• sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der Karte oder die finanzielle 

Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist, oder
• die Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt wird, unter-
richtet.

5. Ausführungsfrist

Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungs-
auftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6. Finanzielle Nutzungsgrenze 

Der Karteninhaber darf die Visa Card nur innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte und nur
in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. Der
Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung seines Verfügungsrahmens der Karte ver-
einbaren.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhält, ist die Bank
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Visa Card
entstehen. Die Genehmigung einzelner Visa-Card-Umsätze führt weder zur Einräumung eines
Kredites noch zur Erhöhung eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der
Erwartung, dass ein Ausgleich der Visa-Card-Umsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist.

Übersteigt die Buchung von Visa-Card-Umsätzen ein vorhandenes Kontoguthaben oder einen
vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so führt die Buchung lediglich zu einer geduldeten
Kontoüberziehung.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

7.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld auf der
Kartenrückseite zu unterschreiben. 

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhanden
kommt und missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die im Besitz der Karte ist, hat die Mög-
lichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfügungen zu tätigen. 

7.3 Geheimhaltung der persönliche Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner
persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zusammen mit der PIN und der
Karte missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld am Geldautomaten abzuheben). 

7.4. Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
1. Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die 
Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, oder eine Repräsentanz des Visa-Card-
Verbundes unverzüglich zu unterrichten, um die Visa Card sperren zu lassen. Die Kontaktda-
ten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem Karteninhaber
gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüg-
lich bei der Polizei anzuzeigen.

2. Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz
seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autori-
sierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

3. Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Visa Card eingespeichert
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur
gegenüber der kartenausgebenden Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der kar-
tenausgebenden Bank abgeschlossenen Vertrag.

4. Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten.

8. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 

Die Bank ist gegenüber Visa-Card-Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die die
Visa Card an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit der
Karte getätigten Umsätze zu begleichen. 

Die Bank unterrichtet Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Weg
über alle im Zusammenhang mit der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden Aufwen-
dungen. Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank
dem Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. Nach Erteilung der Abrechnung werden die Um-
sätze dem vereinbarten Abrechungskonto belastet.

Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus seinem Vertragsverhält-
nis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar ge-
genüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

9. Fremdwährungsumrechnung 

Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsrege-
lung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichti-
gung des Karteninhabers wirksam.
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10. Entgelte 

• Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte und Auslagen erge-
ben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

• Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (z.B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

• Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte angeboten, kann er diese Ge-
schäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die 
Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

• Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Karteninhabern, die nicht Ver-
braucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 AGB-Banken.

11. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 

11.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu er-
statten. Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand,
auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte.

11.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Kartenverfügung

1. Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfü-
gungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war.
Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem
es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

2. Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte
und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

3. Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine autorisierte Kartenverfügung beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Num-
mer I. Punkt 5 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des Karteninhabers nach den Absät-
zen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden ent-
standen, haftet die Bank nach Nr. 11.3.

4. Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank
die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Er-
gebnis unterrichten.

11.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer nicht autorisierten
oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten
Kartenverfügung

Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann der Karteninhaber von der
Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. 11.1 und 11.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies
gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle
liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands

und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR, Drittstaat) oder in der Währung eines Staa-
tes außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank
für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden
zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf EUR 12.500,- je Kartenzahlung be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

• für nicht autorisierte Kartenzahlungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, wenn der Karteninhaber Ver-

braucher ist.

11.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nummern 11.1 – 11.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 11.1 bis 11.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kar-
teninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur,
wenn die Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung resultierende Belas-
tungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer
11.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

11.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne genaue Betragsangabe
und Frist für die Geltendmachung des Anspruchs

1. Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des
Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsunterneh-
men in der Weise autorisiert hat, dass,

• bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und
• der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entsprechend sei-

nem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jeweiligen 
Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; mit einem etwaigen Währungs-
umtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte 
Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus
denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet.

2. Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegenüber der
Bank geltend gemacht wird

11.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nummern 11.1 – 11.5 sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank 
keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von 
ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

12. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

12.1. Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
1. Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen oder kommen
sie ihm sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen, in
Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht
werden, in Höhe von maximal EUR 150,-, ohne dass es darauf ankommt, ob den Kartenin-
haber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen ein Verschulden trifft.
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2. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung, ohne dass ein
Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkommen der Karte oder PIN vorliegt, haftet der
Kontoinhaber für die hierdurch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal EUR
150,-, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN
schuldhaft verletzt hat.

3. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher, oder erfolgt der Einsatz
der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraumes
(EWR, Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwäh-
rungszahlung) trägt der Karteninhaber den aufgrund einer nicht autorisierten Kartenverfü-
gung entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal EUR 150,-
hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahr-
lässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr
zu vertretenen Mitverschuldens.

4 Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Abs. 1 bis 3 verpflichtet, wenn
der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit
zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist.

5. Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Verfügung und hat der Karten-
inhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Karteninhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn

• er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder der Visa 
Card-Repräsentanz schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

• die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
wahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),

• die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch da-
durch verursacht wurde.

6. Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt,
verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sons-
tige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN gegenüber der Bank oder einer Visa-Card-
Repräsentanz angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form

• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte bei einem Vertragsunternehmen

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karten-
inhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

13. Gesamtschuldnerische Haftung von mehreren Antragstellern 

Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Visa Card haften Antragsteller als
Gesamtschuldner, d.h., die Bank kann von jedem Antragsteller die Erfüllung sämtlicher An-
sprüche fordern. 

Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle Antragsteller jeder-
zeit durch Kündigung beenden.

Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene Karte mit Wirksam-
werden der Kündigung unverzüglich an die Bank zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die
aus der weiteren Nutzung einer Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, haben die
Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank zu-
mutbare Maßnahmen ergreifen, um Visa-Card-Verfügungen nach der Kündigung des Visa-
Card-Vertragsverhältnisses zu unterbinden.

14. Eigentum und Gültigkeit der Karte

Die Karte bleibt Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den auf der
Karte angegebenen Zeitraum gültig.

Mit der Aushändigung einer neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist die Bank
berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen,
vorher (z.B. durch Kündigung des Visa-Card-Vertrages), so hat der Karteninhaber die Karte
unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Auf der Visa Card befindliche unternehmensgene-

rierte Zusatzanwendungen hat der Kunde bei dem Unternehmen, das die Zusatzanwendung
auf die Visa Card aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur wei-
teren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsver-
hältnis zwischen dem Karteninhaber und der kartenausgebenden Bank.

Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Karte diese gegen eine
neue auszutauschen. Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

15. Kündigungsrecht des Karteninhabers

Der Kunde kann den Visa-Card-Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen.

16. Kündigungsrecht der Bank

Die Bank kann den Visa Card-Vertrag unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens 
2-monatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den Visa-Card-Vertrag mit einer län-
geren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten Belange
des Karteninhabers geboten ist.

Die Bank kann den Visa-Card-Vertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Visa-Card-Vertrages auch unter angemessener Berücksichti-
gung der berechtigten Belange des Kunden für die Bank unzumutbar ist.

Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine
Vermögenslage gemacht hat und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss des
Visa Card-Vertrages gestützt hat, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner Ver-
mögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten
aus dem Visa-Card-Vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist.

17. Folgen der Kündigung 

Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr genutzt werden. Die Karte ist
unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben. Auf der Karte befindliche un-
ternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das
die Zusatzanwendung auf die Visa Card aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen.
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln. 

18. Einziehung und Sperre der Visa Card 

1. Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z.B. an Geldautomaten) veran-
lassen,

• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfer-

tigen, oder
• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Kar-

te besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank
wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber.

2. Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert,
so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann.
Zum Zeitpunkt der Einbeziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendungen kann der Karteninhaber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die Kar-
te von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die
Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten
Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungs-
verkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer
auf der Karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene
Zusatzanwendung geltenden Regeln.
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B. Zusatzanwendungen 

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte

1. Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als Speichermedium für eine bankge-
nerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder für eine unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendung (z.B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) genutzt
werden.

2. Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsver-
hältnis des Karteninhabers zur kartenausgebenden Bank.

3. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des
mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Kar-
teninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem Kunden
und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal
kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Platt-
form zur Verfügung, die es dem Kunden ermöglicht, in der Visa Card unternehmensgenerierte
Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden erbringt, richtet sich ausschließ-
lich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen

1. Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen,
hat der Kunde ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zu-
satzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Ein-
wendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Kunde darf die Visa Card zum
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

2. Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der
Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei un-
ternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung auf der Visa Card wird die von der kartenausgebenden Bank an den Karten-
inhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben.

Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Visa
Card eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusi-
chern, so darf der Kunde zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Visa Card eingespeichert
hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt
nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen
Vertrag.

C. Änderungen oder Ergänzungen der 
Sonderbedingungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung einen elektronischen
Kommunikationsweg vereinbart (z.B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf
diesem Weg angeboten werden. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er

seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedingungen angeboten, kann er diese Geschäfts-
beziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und
Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Karteninhaber die Möglichkeit,
den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine
Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§675c bis 676c des
Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombuds-
mann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist
schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Post-
fach 04 02 07, 10062 Berlin, zu richten. 

Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder zur dor-
tigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt, über Verstöße der Bank gegen
das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§675c – 676c des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
(EGBGB) zu beschweren.

X. Bedingungen für das Kreditgeschäft 

Allgemeine Kreditbedingungen 

1. Einschränkung der Übertragbarkeit und Aufrechnungsbefugnis 

Der Anspruch auf Auszahlung des Kredits ist nur mit Zustimmung der Bank abtretbar oder
verpfändbar. Der Kreditnehmer kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn sei-
ne Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

2. Kreditrahmen, Überschreitungen 

Der Kreditnehmer kann Verfügungen nur im Rahmen des eingeräumten Kredits vornehmen.
Sollte es dennoch zu einer Inanspruchnahme über den Rahmen des eingeräumten Kredits
hinaus kommen, so ist der darüber hinausgehende Betrag unverzüglich an die Bank zu zah-
len; für derartige Überziehungen fällt ein höherer Überziehungszins an, der sich nach dem
Preisaushang und/oder den Informationen richtet, die die Bank dem Kreditnehmer über-
mittelt. Auch wenn Überschreitungen des eingeräumten Kredits geduldet worden sind, er-
weitern diese nicht den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen. 

3. Gesamtschuldner 

Mehrere Kreditnehmer haften als Gesamtschuldner. 

4. Offenlegung 

Der Kreditnehmer verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit zeitnah und regelmäßig –
mindestens einmal jährlich – seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenzulegen,
hierzu Einsicht in seine Geschäftsbücher und Unterlagen zu gewähren und alle hierzu not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. Soweit Jahresabschlüsse erstellt werden, sind diese – ggf.
testiert – mit Erläuterungen unaufgefordert der Bank in Abschrift einzureichen. Die Bank darf
beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Aus-
künfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern –
beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich
werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. 
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5. Versicherungen 

Der Kreditnehmer ist verpflichtet, das Sicherungsgut samt Zubehör gegen diejenigen Gefah-
ren, für die der Bank ein Versicherungsschutz erforderlich erscheint, in ausreichender Höhe zu
versichern und dies der Bank auf Verlangen jederzeit, insbesondere durch Vorlegen der Ver-
sicherungsscheine, nachzuweisen. Der Kreditnehmer hat dafür einzustehen, dass diese Ver-
pflichtungen auch dann erfüllt werden, wenn ihm das Sicherungsgut nicht gehört. 

6. Sicherheiten 

Der Kredit kann in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Bedingungen erfüllt sind, die
vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden und die Bank deren Ordnungsmäßigkeit geprüft
hat. Bei Verbraucherkrediten mit einem Nettokreditbetrag über EUR 50.000,– kann die Bank
vom Kreditnehmer bei einer Verschlechterung oder erheblicher Gefährdung seiner Vermögens-
lage oder der eines Mithaftenden oder eines Bürgen oder einer Veränderung des Sicherungs-
werts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden Sicherheiten, durch die das Risiko der ord-
nungsgemäßen Rückführung des Kredits gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht
unwesentlich erhöht wird, Bestellung zusätzlicher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl
verlangen, auch wenn bisher keine Bestellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche
gilt, wenn die Angaben über die Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers, eines Mithaften-
den oder eines Bürgen sich nachträglich als unrichtig herausstellen. Bei Verbraucherkrediten
mit einem Nettokredit bis zu EUR 50.000,– kann die Bank vom Kreditnehmer die Bestellung
einer Ersatzsicherheit verlangen, wenn die im Kreditvertrag angegebene Sicherheit zerstört
wird oder einen erheblichen Wertverlust erlitten hat. 

7. Refinanzierung 

Die Bank ist berechtigt, im Fall der Refinanzierung die Kreditforderung abzutreten und die
vom Kreditnehmer bestellten Sicherheiten an die Refinanzierungsstelle zu übertragen. 

8. Kosten 

Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Auslagen und Nebenkosten – auch
aus der Beauftragung der zuständigen genossenschaftlichen Treuhandstelle – trägt der Kre-
ditnehmer. Die Auslagen und Nebenkosten werden dem laufenden Konto des Kreditnehmers
belastet. 

9. Kündigung 

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungs-
regelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Bei einer vereinbarten Laufzeit ist die Bank berechtigt, den Kontokorrentkredit vorzeitig
aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt vor, wenn der
Kreditnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nach
Nummer 4 der allgemeinen Kreditbedingungen nachkommt. Die Bank wird bei der Ausübung
des Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht nehmen. Im
Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kreditnehmer für die Abwick-
lung eine angemessene Frist einräumen. Die Bank ist jederzeit zu einem Gespräch über die
Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung bereit. 

10. Vertragsänderung 

Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags oder eine Vereinbarung über dessen Aufhebung
bedarf, um Gültigkeit zu erlangen, der Schriftform. 

11. Teilunwirksamkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder
unwirksam sein, bzw. nicht durchgeführt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich
der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Allgemeine Darlehensbedingungen 

1. Einwilligungserklärung, Einschränkung der Übertragbarkeit und
Aufrechnungsbefugnis

Der Darlehensnehmer willigt darin ein, dass die Bank einem refinanzierenden Kreditinstitut die
erforderlichen Informationen (z.B. Darlehensbetrag, Fälligkeit, Namen und Adresse des Darle-
hensnehmers) mitteilt, sofern die Bank die Darlehensforderung im Rahmen ihrer eigenen
Refinanzierung an eine Zentralbank oder ein anderes Kreditinstitut (refinanzierendes Kredit-
institut) überträgt, verpfändet oder unter Verwendung eines anderen Rechtsinstruments zur
Refinanzierung einsetzt. Der Anspruch auf Auszahlung des Darlehens ist nur mit Zustimmung 

der Bank abtretbar oder verpfändbar. Der Darlehensnehmer kann gegen Forderungen der
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind. 

2. Darlehenskonto und Kostenverrechnung 

Die Bank wird für den Darlehensnehmer ein Darlehenskonto einrichten. Kosten können mit
der nächsten fälligen Leistungsrate verrechnet werden. 

3. Kündigung 

Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jederzeit mit einer Frist von drei Monaten ganz oder
teilweise kündigen. Bei einer Zinsfestschreibung kann der Darlehensnehmer das Darlehen mit
einer Frist von einem Monat, frühestens zum Ablauf dieser Festschreibungsfrist, ganz oder
teilweise kündigen. Wenn der Darlehensnehmer eine natürliche Person und das Darlehen
nicht durch Grundpfandrechte gesichert ist, kann der Darlehensnehmer jedoch schon nach
Ablauf von sechs Monaten nach dem vollständigen Darlehensempfang mit einer Frist von drei
Monaten ganz oder teilweise kündigen; dies gilt nicht, wenn das Darlehen ganz oder über-
wiegend für gewerbliche oder berufliche Zwecke eingeräumt wurde. Eine Kündigung des
Darlehensnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei-
er Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt. Die Bank kann die Darlehens-
zusage, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Dies gilt insbesondere, wenn 

• sich wesentliche Veränderungen in den persönlichen bzw. wirtschaftlichen Verhältnis-
sen des Darlehensnehmers oder der Sache ergeben, oder wenn die Gesamtfinanzierung 
nicht mehr gesichert erscheint; 

• die der Bank zu bestellenden Sicherheiten nicht innerhalb der gesetzten Frist verein-
barungsgemäß verschafft werden; 

• sich die erhaltenen Angaben als unrichtig erweisen oder die Fertigstellung eines Belei-
hungsobjektes gefährdet erscheint. 

Das ausgezahlte Darlehen kann die Bank nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündi-
gen, der der Bank – auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Darlehens-
nehmers – die Fortsetzung des Darlehensverhältnisses unzumutbar werden lässt. Ein wichti-
ger Grund kann z.B. vorliegen, wenn 

• der Darlehensnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse nach Nr. 10 der Darlehensbedingungen nachkommt, 

• das von der Bank finanzierte oder beliehene Objekt ohne ihre Zustimmung veräußert wird; 
• die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Beleihungsobjektes ganz oder 

eines seiner Teile angeordnet wird, 
• Prämien auf eine an die Bank abgetretene Lebensversicherung nicht pünktlich bezahlt 

werden oder eine solche Versicherung gekündigt wird, 
• oder planmäßige Sparleistungen auf einen an die Bank abgetretenen Bausparvertrag 

nicht pünktlich bezahlt werden oder der Bausparvertrag gekündigt wird. 

Wegen Zahlungsverzugs kann die Bank nur kündigen 

a) bei Darlehen für gewerbliche Zwecke oder selbstständige berufliche Tätigkeit oder bei 
grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen im Sinne des BGB, 

• wenn der Darlehensnehmer mit der Zahlung von fälligen Leistungen länger als 14 
Tage in Verzug ist und 

• auch nach Nachfristsetzung durch die Bank von mindestens weiteren 14 Tagen zahlt.

b) bei allen sonstigen Darlehen, 

• wenn der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlun-
gen ganz oder teilweise und bei einer Laufzeit des Darlehens bis zu 36 Monaten mit 
mindestens 10% des Nennbetrags des Darlehens, bei einer Laufzeit von über 36 
Monaten mit mindestens 5% des Nennbetrags des Darlehens in Verzug ist und 

• wenn die Bank dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Rückzah-
lung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzah-
lung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 

Die Bank wird bei der Ausübung ihres Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des
Darlehensnehmers Rücksicht nehmen und ist jederzeit zu einem Gespräch über die Möglich-
keiten einer einverständlichen Regelung bereit. Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist
wird die Bank dem Darlehensnehmer für die Abwicklung eine angemessene Frist einräumen. 
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4. Vorfälligkeitsentgelt /Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

Wenn die Bank sich bei einer Zinsfestschreibung ausnahmsweise mit einer vorzeitigen ganzen
oder teilweisen Darlehensrückzahlung einverstanden erklärt, hat der Darlehensnehmer dafür
ein Entgelt zu zahlen. Die Höhe dieses Entgelts bestimmt die Bank nach den dann bestehen-
den Marktverhältnissen. 

Wird das Darlehen vor Ablauf der Festschreibungsfrist durch Kündigung der Bank fällig, hat
der Darlehensnehmer den durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Schaden zu erset-
zen. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens erstattet die Bank das Bearbeitungs-
entgelt nicht anteilig zurück. 

5. Verzug 

Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er aufgrund des Darlehensvertrags schuldet,
in Verzug kommt, ist der geschuldete Betrag mit 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank zu verzinsen, wenn nicht im Einzelfall die Bank einen höheren oder
der Darlehensnehmer einen niedrigeren Schaden nachweist. Dies gilt nicht bei grundpfand-
rechtlich gesicherten Darlehen im Sinne von §3 Abs. 2 Nr. 2 Verbraucherkreditgesetz; in die-
sen Fällen berechnet die Bank den Verzugsschaden nach dem gewichteten durchschnittlichen
Bruttosollzins. 

6. Versicherungen 

Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, das Sicherungsgut samt Zubehör gegen diejenigen
Gefahren, für die der Bank ein Versicherungsschutz erforderlich erscheint, in ausreichender
Höhe zu versichern und dies der Bank auf Verlangen jederzeit, insbesondere durch Vorlegen
der Versicherungsscheine, nachzuweisen. Der Darlehensnehmer hat dafür einzustehen, dass
diese Verpflichtungen auch dann erfüllt werden, wenn ihm das Sicherungsgut nicht gehört.

7. Miet-/Pachtvorauszahlungen 

Jeder Art von Finanzierungsbeiträgen, die von Mietern oder Pächtern zu übernehmen sind,
bedürfen der Zustimmung der Bank. 

8. Sicherheiten 

Das Darlehen kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche Bedingungen erfüllt
sind, die vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden und die Bank deren Ordnungsmäßigkeit
geprüft hat. Bei Baudarlehen erfolgt die Auszahlung üblicherweise nach Baufortschritt. Bei
Verbraucherdarlehen mit einem Nettokreditbetrag über EUR 50.000,– und bei Nichtverbrau-
cherdarlehen kann die Bank vom Darlehensnehmer bei einer Verschlechterung oder erheb-
lichen Gefährdung seiner Vermögenslage oder der eines Mithaftenden oder eines Bürgen oder
bei einer Veränderung des Sicherungswerts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden
Sicherheiten, durch die das Risiko der nicht ordnungsgemäßen Rückführung des Darlehens
gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht unwesentlich erhöht wird, Bestellung
zusätzlicher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bisher keine Be-
stellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche gilt, wenn die Angaben über die Vermö-
gensverhältnisse des Darlehensnehmers, eines Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträg-
lich als unrichtig herausstellen. Bei Verbraucherdarlehen mit einem Nettokreditbetrag bis zu
EUR 50.000,– kann die Bank vom Darlehensnehmer die Bestellung einer Ersatzsicherheit ver-
langen, wenn die im Darlehensvertrag angegebene Sicherheit zerstört wird oder einen erheb-
lichen Wertverlust erlitten hat. 

9. Gesamtschuldner 

Mehrere Darlehensnehmer haften als Gesamtschuldner, jeder von ihnen kann allein über das
eingeräumte Darlehen verfügen. 

10. Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit zeitnah und regelmäßig –
mindestens einmal jährlich – seine Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenzulegen,
hierzu Einsicht in seine Geschäftsbücher und Unterlagen zu gewähren und alle hierzu notwen-
digen Auskünfte zu erteilen. Soweit Jahresabschlüsse erstellt werden, sind diese – ggf. testiert
– mit Erläuterungen unaufgefordert der Bank in Abschrift einzureichen. Die Bank darf beim
Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Aus-künfte
einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen
und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u.U. erforderlich werdenden
Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. 

11. Auslagen 

Alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Auslagen und Nebenkosten – auch
aus der Beauftragung der zuständigen genossenschaftlichen Treuhandstelle – trägt der Dar-
lehensnehmer. Auslagen und Nebenkosten werden dem Kontokorrentkonto des Darlehens-
nehmers belastet. 

12. Vertragsänderung 

Jede Änderung oder Ergänzung des Darlehensvertrags oder eine Vereinbarung über dessen
Aufhebung bedarf, um Gültigkeit zu erlangen, der Schriftform. 

13. Teilunwirksamkeit 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder
unwirksam sein bzw. nicht durchgeführt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich
der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

C. Bedingungen für
Wertpapiergeschäfte 

I. Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte 

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die Verwahrung von
Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht in Urkunden verbrieft sind (nach-
stehend: Wertpapiere). 

Geschäfte in Wertpapieren 

1. Formen des Wertpapiergeschäftes 

1.1 Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (1.2)
oder Festpreisgeschäften (1.3) ab. 

1.2 Kommissionsgeschäfte 
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren als Kommis-
sionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden mit einem anderen Marktteilnehmer oder
einer zentralen Gegenpartei ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder
sie beauftragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausführungsge-
schäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an einer Börse kann der Auf-
trag des Kunden auch gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär unmittelbar ausge-
führt werden, wenn die Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen. 

1.3 Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder be-
stimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend
übernimmt die Bank vom Kunden die Wertpapiere als Käuferin, oder sie liefert die Wert-
papiere an ihn als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten Preis, bei
verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen (Stückzinsen). 

2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte 

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungsgrundsätzen
aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Sonderbedingungen. Die Bank ist be-
rechtigt, die Ausführungsgrundsätze entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu än-
dern. Über die Änderungen der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden jeweils
informieren. 

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft 

3. Usancen/Unterrichtung/Preis 

3.1 Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am Ausführungsplatz
geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die all-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragspartners der Bank. 
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3.2 Unterrichtung 
Über die Ausführung des Auftrages wird die Bank den Kunden unverzüglich unterrichten.
Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen Handel an einer Börse gegen die Bank oder
den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benach-
richtigung. 

3.3 Preis des Ausführungsgeschäftes /Entgelt /Auslagen 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes ab; sie ist
berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten in Rechnung zu stellen. 

4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes 

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugsrechten nur inso-
weit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein für Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit
oder der Depotbestand des Kunden zur Ausführung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag
ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten. 

5. Festsetzung von Preisgrenzen 

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungs-
geschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). 

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen 

6.1 Preislich unlimitierte Aufträge 
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (2.) nur für
einen Handelstag; ist der Auftrag für eine gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig ein-
gegangen, dass seine Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird der Auftrag nicht aus-
geführt, so wird die Bank den Kunden hiervon unverzüglich benachrichtigen. 

6.2 Preislich limitierte Aufträge 
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufenden Monats gültig
(Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines Monats eingehender Auftrag wird, sofern
er nicht am selben Tag ausgeführt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (2.) für
den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die Gültigkeitsdauer seines
Auftrages unverzüglich unterrichten. 

7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten 

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind für die Dauer des
Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Be-zugs-
rechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeits-
dauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach
den maßgeblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, die am letz-
ten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1. 

8. Erlöschen laufender Aufträge 

8.1 Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von Bezugsrechten, 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inländischen Ausführungs-
plätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sonstigen Ausschüttungen, der Einräumung von
Bezugsrechten oder einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handels-
tages, an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte gehandelt wer-
den, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungsplatzes ein Erlöschen vorsehen. Bei
Veränderung der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien
und im Falle des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungsquote bzw. mit dem
veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden. 

8.2 Kursaussetzung 
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung wegen besonderer Um-
stände im Bereich des Emittenten unterbleibt (Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an die-
sem Ausführungsplatz auszuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere,
sofern die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen. 

8.3 Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen 
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen gelten inso-
weit die Usancen der ausländischen Ausführungsplätze. 

8.4 Benachrichtigung 
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrages wird die Bank den Kunden unverzüglich benach-
richtigen. 

9. Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften 

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführungsgeschäftes durch ihren
Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommissionärs. Bis zum Abschluss
eines Ausführungsgeschäftes haftet die Bank bei der Beauftragung eines Zwischenkommis-
sionärs nur für dessen sorgfältige Auswahl und Unterweisung. 

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte 

10. Erfüllung im Inland als Regelfall 

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgenden Bedingungen
oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im Ausland vorsehen. 

11. Anschaffung im Inland 

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die Wertpapiere zur Giro-
sammelverwahrung bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking AG)
zugelassen sind, Miteigentum an diesem Sammelbestand - Girosammel-Depotgutschrift -
(GS-Gutschrift). Soweit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird
dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere verwahrt die
Bank für den Kunden gesondert von ihren eigenen Beständen und von denen Dritter (Streif-
bandverwahrung). 

12. Anschaffung im Ausland 

12.1 Anschaffungsvereinbarung 
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn 

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wertpapieren im Aus-
land ausführt, oder 

• sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische Wertpapiere ver-
kauft, die im Inland weder börslich noch außerbörslich gehandelt werden, oder 

• sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren ausführt oder dem
Kunden ausländische Wertpapiere im Wege eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar
im Inland börslich oder außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland ange-
schafft werden. 

12.2 Einschaltung von Zwischenverwahrern 
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland verwahren lassen. 
Hiermit wird sie einen anderen in- oder ausländischen Verwahrer (z.B. Clearstream Banking
AG) beauftragen oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwah-
rung der Wertpapiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsorts
und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. 

12.3 Gutschrift in Wertpapierrechnung 
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der Interessen des 
Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wertpapieren oder eine andere im Lagerland
übliche, gleichwertige Rechtsstellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch
für den Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpapierrechnung
(WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befin-
den (Lagerland). 

12.4 Deckungsbestand 
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm erteilten WR-
Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der
Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für die Kunden und für die Bank verwahrten
Wertpapieren derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden ist, trägt
daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den
Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder
durch sonstige von der Bank nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zu-
sammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten. 
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12.5 Behandlung der Gegenleistung 
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist
die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den Kaufpreis zurückzuerstatten. 

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 

13. Depotauszug 

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen Depotauszug. 

14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung 

14.1 Inlandsverwahrte Wertpapiere 
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der
Gegenwert von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren
jeder Art wird unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält, und zwar
auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Die Bank besorgt neue Zins-,
Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen (Bogenerneuerung). 

14.2 Auslandsverwahrte Wertpapiere 
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem ausländischen Verwahrer. 

14.3 Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen 
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank den Zeitpunkt der
Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand der Veröffentlichungen in den Wert-
papier-Mitteilungen. Bei einer Auslosung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuld-
verschreibungen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), wird die
Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen
Wertpapiere entweder Urkundennummern für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer
internen Auslosung die Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf
die Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer neutralen Prü-
fungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz einer elektronischen Datenver-
arbeitungsanlage durchgeführt werden, sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist. 

14.4 Einlösung in fremder Währung 
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wertpapiere in ausländischer
Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst, wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem
Konto des Kunden in dieser Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser
Währung unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in Euro ertei-
len, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/
Wandelschuldverschreibungen 

15.1 Bezugsrechte 
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden benachrichtigen, wenn
hierüber eine Bekanntmachung in den Wertpapier-Mitteilungen erschienen ist. Soweit die
Bank bis zum Ablauf des vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des
Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden gehörenden inländi-
schen Bezugsrechte bestens verkaufen; ausländische Bezugsrechte darf die Bank gemäß den
im Ausland geltenden Usancen bestens verwerten lassen. 

15.2 Options- und Wandlungsrechte 
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus Wandel-
schuldverschreibungen wird die Bank den Kunden mit der Bitte um Weisung benachrichtigen,
wenn auf den Verfalltag in den Wertpapier-Mitteilungen hingewiesen worden ist. 

16. Weitergabe von Nachrichten 

Werden in den Wertpapier-Mitteilungen Informationen veröffentlicht, die die Wertpapiere des
Kunden betreffen, oder werden der Bank solche Informationen vom Emittenten oder von
ihrem ausländischen Verwahrer/Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kun-
den diese Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposition des
Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung des Kunden zur Wahrung sei-
ner Interessen erforderlich ist. So wird sie insbesondere Informationen über 

• gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote, 
• freiwillige Kauf- und Umtauschangebote, 
• Sanierungsverfahren 

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn die Information bei der
Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen

wirtschaftlich nicht zu vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu
den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen. 

17. Prüfungspflicht der Bank 

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den Wertpapier-Mitteilungen einmalig bei
der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von Verlustmeldungen (Opposition), Zah-
lungssperren und dergleichen betroffen sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur
Kraftloserklärung von Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung. 

18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden 

18.1 Urkundenumtausch 
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in den Wertpapier-Mittei-
lungen bekannt gemachten Aufforderung zur Einreichung von Wertpapierurkunden Folge lei-
sten, wenn diese Einreichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine
Anlageentscheidung verbunden ist (wie z.B. nach der Fusion der Emittentin mit einer ande-
ren Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird
hierüber unterrichtet. 

18.2 Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft 
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre Wertpapiereigenschaft
durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte, so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus
dem Depot des Kunden ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit
möglich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird über die
Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche Vernichtung unterrichtet.
Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei
Monaten nach Absendung der Mitteilung an den Kunden vernichten. 

19. Haftung 

19.1 Inlandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit
dem Kunden eine GS-Gutschrift erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflich-
ten der Clearstream Banking AG. 

19.2 Auslandsverwahrung 
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich die Haftung der Bank auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr beauftragten ausländischen
Verwahrers oder Zwischenverwahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream
Banking AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer Verwahrung
durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die Bank für deren Verschulden. 

20. Sonstiges 

20.1 Auskunftsersuchen 
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert werden oder die ein
Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer
ausländischen Rechtsordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung des Namens des
Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende Auskünfte an ausländische Stellen
erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen. 

20.2 Einlieferung/Überträge 
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- oder ausländische
Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder Depotguthaben von einem anderen Ver-
wahrer übertragen lässt. Verlangt der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-
Gutschrift nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt. Eine effektive Ein- oder Ausliefe-
rung von Wertpapieren ist nicht möglich. 

21. Verbot der Abtretung oder Pfändung 

Die Abtretung und/oder Verpfändung der Ansprüche des/der Inhaber/s von Konten und
Depots gegen die Bank aus der Geschäftsbeziehung ist ausgeschlossen. Das Abtre-tungsver-
bot gilt für sämtliche Ansprüche, insbesondere für solche im Hinblick auf Konto-guthaben,
Kredite und Wertpapiere. 
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22. Bereitstellung von Wertpapierinformationen auf den Internetseiten der 
Bank

Soweit die Bank Wertpapierinformationen im Internet zur Verfügung stellt, werden die zu
Grunde liegenden Daten durch ein Fremdinstitut ohne Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit
zugeliefert. Entsprechende Informationen sollen nur einen ersten Überblick verschaffen und
ersetzen nicht die notwendige Einholung weiterer Kursinformationen. Die Bank übernimmt
daher keine Gewähr für die Richtigkeit der durch die Informationssysteme bekannt gemach-
ten Angaben. 

II. Bedingungen für die Geschäfte an den deutschen
Wertpapierbörsen (Auszug) 

§ 1 Geltungsbereich 

Geschäfte in amtlich notierten oder in den geregelten Markt eingeführten Werten, die an der
Börse zwischen an ihr zugelassenen Unternehmen während der Börsenzeit getätigt werden,
gelten als unter den nachfolgenden Bedingungen abgeschlossen. Im Einzelfall können abwei-
chende Vereinbarungen getroffen werden, soweit eine ordnungsgemäße Kursfeststellung da-
durch nicht beeinträchtigt wird; sie sollen die Abwicklung des Börsengeschäftsverkehrs nicht
behindern. 

§ 2 Art der Aufträge 

1. Aufträge können dem Makler limitiert oder unlimitiert (billigst oder bestens) erteilt werden. 

2. Aufträge ohne Kursangabe gelten als billigst oder bestens erteilt. 

3. Aufträge können für einen bestimmten Kurs (erster Kurs, Einheits- und – soweit ein solcher
vorgesehen ist – auch zum Schlusskurs) erteilt werden. 

§ 6 Behandlung laufender Aufträge bei Dividendenzahlungen, Bezugsrechten,
Kapitalberichtigungen, Auslosungen, Kündigungen und Aussetzungen der
Kursnotierung 

1. Laufende Aufträge in deutschen Aktien werden durch Gewinnausschüttungen nicht unter-
brochen. Sind sie zu bestimmten Kursen erteilt, gelten sie vom Abschlagstag an weiter abzüg-
lich des auf den Gewinnanteilschein auszuschüttenden Betrages (Bruttodividende). Aufträge in
ausländischen Werten erlöschen mit Ablauf des letzten Börsentages vor dem Tag des Dividen-
denabschlags; dabei ist der Abschlagstag der ausländischen Heimatbörse maßgebend. 

2. Der Dividendenabschlag wird am ersten Börsentag nach der Hauptversammlung vorge-
nommen. Ist dieser am Sitz des Emittenten ein gesetzlicher Feiertag, erfolgt der Dividenden-
abschlag am darauf folgenden Börsentag. Ist die Ausschüttung für einen späteren Termin
beschlossen, wird die Dividende am festgesetzten Fälligkeitstag oder, wenn dieser kein Bör-
sentag ist, am nächsten Börsentag abgeschlagen. 

3. Bei der Einräumung eines Bezugsrechts erlöschen sämtliche Aufträge mit Ablauf des letz-
ten Börsentages vor dem Beginn des Bezugsrechtshandels. Das Gleiche gilt bei einer Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Beginns des Be-
zugsrechtshandels der Beginn der Frist zur Einreichung der Berechtigungsnachweise tritt.
Unbeschadet von Sonderregelungen bei der Einräumung von Bezugsrechten versteht sich der
Handel „ex Bezugsrecht“ oder „ex Berichtigungsaktien“ vom ersten Tage des Bezugsrechts-
handels bzw. von der Frist zur Einreichung des Berechtigungsnachweises an. 

4. Werden Aktionären im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung Aktien zum Erwerb ange-
boten und findet ein börslicher Bezugsrechtshandel nicht statt, so kann der Börsenvorstand
auf Antrag eines zum Börsenhandel zugelassenen Kreditinstituts oder von sich aus bestim-
men, dass sämtliche Aufträge in diesem Wertpapier mit Ablauf des letzten Börsentages vor
dem Tag erlöschen, ab dem das Erwerbsangebot angenommen werden kann. Der Beschluss ist
zu veröffentlichen. 

5. Bei Veränderungen der Einzahlungsquote teileingezahlter Aktien erlöschen sämtliche Auf-
träge mit Ablauf des Börsentages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungs-
quote notiert werden. 

6. Wird wegen besonderer Umstände im Bereich des Emittenten die Kursnotierung ausgesetzt,
erlöschen sämtliche Aufträge. 

7. Aufträge in auslosbaren Wertpapieren erlöschen mit Ablauf des letzten Notierungstages
vor der Auslosung. 

8. Aufträge in gesamtfälligen oder gekündigten Schuldverschreibungen sowie in Wandel-
schuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen erlöschen am letzten Notie-
rungstag (§28 Abs. 2). 

9. Bei Rücknahme der Lieferbarkeit bestimmter Stücke oder Stückelungen (§ 28 Abs. 4) erlö-
schen die Aufträge, soweit sie erkennbar nicht ausgeführt werden können. 

§ 7 Ausführung der Aufträge 

1. Aufträge in Wertpapieren, die nur zur Notierung zum Einheitskurs zugelassen sind, müs-
sen zu diesem ausgeführt werden. 

2. Aufträge in Wertpapieren, die fortlaufend notiert werden, sind zum fortlaufenden Kurs
auszuführen, soweit sich der im Auftrag angegebene Betrag (Stückzahl oder Nennbetrag) mit
dem Ein- oder Mehrfachen des für die fortlaufende Notierung festgesetzten Mindestbetrages
deckt. Ein hierdurch nicht teilbarer Rest wird zum Einheitskurs ausgeführt. Ist bis zur Fest-
stellung des Einheitskurses eine fortlaufende Notierung nicht zustande gekommen, zu der der
Auftrag hätte ausgeführt werden können, ist der Auftrag mangels anderweitiger Weisung in
die Errechnung des Einheitskurses einzubeziehen.* 

3. Der Auftraggeber kann verlangen, dass sein gesamter Auftrag nur zum Einheitskurs aus-
geführt wird. 

4. Nicht limitierte Aufträge werden zum nächsten nach ihrem Eingang festgestellten Kurs
ausgeführt, welcher ihre Berücksichtigung zulässt. Limitierte Aufträge sind zum nächsten
Kurs auszuführen, mit dem das Limit erreicht oder zugunsten des Auftraggebers über- bzw.
unterschritten wird. 

5. Ist ein Auftrag für einen nicht handelbaren Betrag erteilt, ist er mit der nächst niedrigeren
handelbaren Stückzahl oder mit dem nächstniedrigeren darstellbaren Nennbetrag auszuführen. 

*Für die Hamburger Börse gilt ergänzend folgende Regelung: „Eine Teilausführung zum Einheitskurs darf 
nicht dazu führen, dass für den verbleibenden Restbetrag die Möglichkeit beseitigt wird, ihn variabel aus
zuführen.“ 

§ 15 Zeitpunkt der Belieferung der Geschäfte 

1. Börsengeschäfte sind am zweiten Börsentag nach dem Tage des Geschäftsabschlusses zu
beliefern, Aufgabengeschäfte am zweiten Börsentag nach dem Tag, an dem die fehlende Par-
tei vom Makler benannt worden ist (Aufgabenschließung). Bei Geschäften, die nach dem vom
Börsenvorstand festgesetzten Eingabeschluss für die EDV-Anlage zustande kommen, gilt als
Abschlusstag der nächste Börsentag. 

2. Der Käufer ist bei Lieferung zur Zahlung des Gegenwertes der gehandelten Wertpapiere
verpflichtet, frühestens jedoch am zweiten Börsentag nach Geschäftsabschluss. 

3. Findet an einem Bankarbeitstag keine Börsenversammlung statt, zählt er bei der Fristbe-
rechnung mit und gilt auch als Erfüllungstag. 

§ 19 Lieferungsarten 

1. Die Lieferung muss in Anteilen an einem Girosammelbestand oder in börsenmäßig liefer-
baren, effektiven Stücken erfolgen. Zwischenscheine sind nicht lieferbar. 

2. Die Lieferung in einer bestimmten Lieferungsart oder Stückelung oder von Stücken einer
bestimmten Serie oder Gruppe kann nicht verlangt werden. 

§ 20 Stückzinsenberechnung 

1. Bei Geschäften in festverzinslichen Wertpapieren werden, wenn im amtlichen Kursblatt der
Börse nichts anderes angegeben ist, Stückzinsen in der Höhe berechnet, in der das Wertpapier
zu verzinsen ist. 

2. Die Stückzinsen stehen dem Verkäufer bis einschließlich des Kalendertages vor der Valu-
tierung (Erfüllung) zu, wobei jeder Monat mit 30 Tagen gerechnet wird. Bei Schuldverschrei-
bungen mit variablem Zinssatz, für die ausländische Referenzzinssätze (LIBOR) maßgebend
sind, werden die Stückzinsen berechnet nach der tatsächlichen Anzahl von Tagen seit dem
letzten Zinstermin unter Zugrundelegung eines Jahres von 360 Tagen (Nennwert x Zinssatz x
tatsächliche Anzahl der Tage: 360 x 100 = Stückzinsbetrag). 
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§ 21 Ersatz eines Gewinnanteil- oder Zinsscheines 

1. Bei Lieferung deutscher Wertpapiere oder auf Euro lautender Wertpapiere ausländischer
Emittenten darf der – auf den Abschlusstag bezogen – nächstfolgende Gewinnanteilschein
oder nächstfällige Zinsschein durch einen anderen Gewinnanteil oder Zinsschein des gleichen
Wertpapiers desselben Emittenten und der gleichen Stückelung ersetzt werden, sofern er zu
demselben Zeitpunkt fällig ist. Das gilt vorbehaltlich anderweitiger Regelung durch den
Börsenvorstand auch für ausländische, nicht auf Euro lautende Wertpapiere.

2. Bei der Lieferung darf der nächstfällige Zinsschein fehlen, wenn sein Wert vergütet wird;
bei nicht auf Euro lautenden Anleihen ohne festen Umrechnungskurs ist für die Berechnung
des Wertes der amtliche Devisenmittelkurs am Abschlusstag maßgebend. Dies gilt nicht für
„flat“ gehandelte Anleihen. 

3. Bei der Belieferung von Geschäften in Optionsanleihen darf der getrennte Optionsschein
gleicher Art und Stückelung, sofern er selbständig handelbar ist, eine andere Stücknummer
tragen als die gelieferte Optionsschuldverschreibung. 

4. Ein nach der Hauptversammlung getrennter Gewinnanteilschein kann bei der Lieferung in bar
verrechnet werden, falls er außer dem Dividendenanspruch nicht noch andere Rechte verbrieft.
Bei Auslandsaktien ist der Verrechnung des Gewinnanteilscheins der amtliche Devisenmittelkurs
des Zahlbarkeitstages der Dividende zugrunde zu legen; ist dieser Tag kein Börsentag, ist für die
Berechnung der Devisenmittelkurs des nächstfolgenden Börsentages maßgebend. 

§ 22 Neue Mäntel und Bogen 

1. Werden neue Mäntel oder Bogen ausgegeben, sind vorbehaltlich anderweitiger Festset-
zung durch den Börsenvorstand einen Monat nach Beginn der Ausgabe nur noch die neuen
Urkunden lieferbar. 

2. Wird die Ausgabe neuer Bogen zu einem Zeitpunkt angekündigt, zu dem noch ein Zins- oder
Gewinnanteilschein am Stück haftet, tritt mangels anderweitiger Regelung der Zeitpunkt der
Abtrennung des letzten Zins- oder Gewinnanteilscheines an die Stelle des in Abs. 1 genann-
ten Termins. 

§ 23 Nicht lieferbare Wertpapiere; Ersatzurkunden 

1. Nicht lieferbar sind Wertpapiere, die 

a) gefälscht oder verfälscht sind, 
b) unvollständig oder unvollständig ausgefertigt sind, 
c) wesentliche Beschädigungen aufweisen oder 
d) aufgeboten oder mit Opposition belegt sind; nach der Verkehrsauffassung gelten als 

mit Opposition belegt auch solche, die in der Oppositionsliste der Wertpapier-Mittei-
lungen aufgeführt sind. 

§ 25 Geschäfte in Namensaktien 

Ist die Übertragung von Namensaktien an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden (§68
Abs. 2 AktG) oder können die Rechte des Erwerbers erst nach Eintragung in das Aktienbuch
ausgeübt werden (§67 Abs. 2 AktG), gibt die Verweigerung der Zustimmung oder der
Umschreibung dem Käufer keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises oder auf Scha-
densersatz, es sei denn, dass die Verweigerung auf einem Mangel beruht, der den Indossa-
menten, der Blankozession oder dem Blankoumschreibungsantrag anhaftet. 

§ 26 Lieferbarkeit von Namensaktien 

1. Namensaktien sind lieferbar, wenn die letzte Übertragung (§68 Abs. 1 AktG) und nur diese
durch ein Blankoindossament ausgedrückt ist. 

2. Namensaktien, die nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden können (§68
Abs. 2 AktG), sind auch lieferbar, wenn die letzte Übertragung und nur diese durch Blanko-
zession erfolgte oder wenn den Aktien Blankoumschreibungsanträge des Verkäufers beigefügt
sind. 

§ 27 Geschäfte in nicht voll eingezahlten Aktien 

1. Betrifft ein Geschäft nicht voll eingezahlte Aktien, hat der Käufer innerhalb von zehn
Börsentagen nach Lieferung dem Verkäufer nachzuweisen, dass er die Umschreibung auf den
neuen Aktionär bei der Gesellschaft beantragt hat. Kommt der Käufer dieser Pflicht nicht
nach, kann der Verkäufer von ihm Sicherheitsleistung in Höhe der noch nicht geleisteten Ein-
zahlung verlangen. Auch bei rechtzeitiger Antragstellung hat der Käufer dem Verkäufer auf
dessen Verlangen Sicherheit zu leisten, wenn die Aktien nicht innerhalb von acht Wochen
nach Lieferung auf den neuen Aktionär umgeschrieben worden sind. 

2. Die Verpflichtung zur Sicherheitsleistung gegenüber dem Verkäufer entfällt, wenn der
Käufer bereits der Gesellschaft Sicherheit geleistet hat, um die Umschreibung zu erreichen. 

3. Eine dem Verkäufer geleistete Sicherheit wird frei, sobald der neue Aktionär im Aktienbuch
eingetragen ist. Zum Nachweis der Eintragung genügt eine entsprechende Erklärung der
Gesellschaft. 

4. Die Kosten der Umschreibung hat der Käufer zu tragen.  

§ 28 Geschäfte in auslosbaren und kündbaren Wertpapieren 

1. Die Kursnotierung von Schuldverschreibungen wird zwei Börsentage vor dem Börsenvor-
stand mitgeteilten Auslosungstermin ausgesetzt. Am zweiten Börsentag nach dem Auslo-
sungstag wird die Notierung wieder aufgenommen. 

2. Die Notierung gesamtfälliger oder gekündigter Schuldverschreibungen wird einen halben
Monat vor Fälligkeit eingestellt.* Das gilt auch für Wandelschuldverschreibungen und Op-
tionsanleihen; bei Optionsscheinen mit gesonderter amtlicher Notierung wird die Notierung
mindestens fünf Börsentage vor dem Ablauf des Optionsrechts eingestellt. Im Einzelfall kann
der Börsenvorstand hiervon abweichende Regelungen treffen. Bei Wandelanleihen, bei denen
das Wandelrecht vor dem Tag der Einstellung der amtlichen Notierung wegen Endfälligkeit
endet, wird im Kursblatt bis zur Notierungseinstellung darauf hingewiesen, dass sich die
Notierung der Anleihe „ex Wandelrecht“ versteht. 

3. Bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder Umtauschangeboten sowie von vorzei-
tigen Kündigungen oder Teilkündigungen von Schuldverschreibungen wird die amtliche
Notie-rung für die betreffenden Wertpapiere sofort bis einschließlich zwei Börsentage nach
der öffentlichen Bekanntgabe einer solchen Maßnahme ausgesetzt. 

4. Bei der Mitteilung der Kündigung bestimmter Stücke oder Stückelungen wird die Liefer-
barkeit dieser Stücke oder Stückelungen sofort zurückgenommen. 

5. Bei Auslosungen und Teilkündigungen müssen Geschäfte, die vor der Aussetzung der Notie-
rung abgeschlossen wurden, am Tage vor der Auslosung bzw. der Teilkündigung erfüllt sein. 

6. Sind Stücke geliefert, die nach dem Abschlusstag bis zum Tag vor der Lieferung ausgelost
oder gekündigt sind, hat der Käufer das Recht, binnen zehn Börsentagen nach dem
Lieferungstag den Umtausch gegen nicht ausgeloste bzw. nicht gekündigte Stücke zu verlan-
gen. 

7. Hat der Verkäufer bis zum Tage vor der Auslosung weder die Stücke geliefert noch schrift-
lich oder fernschriftlich Nummernaufgabe erteilt und ist dem Käufer dadurch der Vorteil der
Auslosung bzw. der Kündigung entgangen, kann der Käufer hierfür eine Entschädigung ver-
langen. Die Höhe der Entschädigung errechnet sich aus dem Betrag, der sich als Differenz
zwischen dem Rückzahlungskurs und dem Kurs des betreffenden Geschäfts ergibt, multipli-
ziert mit dem Verhältnis zwischen Rückzahlungssumme und Restumlauf vor Auslosung bzw.
Kündigung. 

*Der Absatz ist dahingehend zu verstehen, dass die Notierung für festverzinsliche Werte grundsätzlich 15 
Tage vor Fälligkeit eingestellt wird. 

§ 29 Nebenrechte und -pflichten 

Mangels anderweitiger Vereinbarungen oder Regelungen sind Wertpapiere mit den Rechten
und Pflichten zu liefern, die bei Geschäftsabschluss bestanden. 

§ 46 Börsentage 

1. Als Börsentag gilt jeder Tag, an dem eine Börsenversammlung stattfindet und die Möglich-
keit bestand, alle zum Börsenhandel zugelassenen Wertpapiere zu handeln, unabhängig davon,
ob für einzelne Wertpapiere die amtliche Notierung bzw. Preisfeststellung ausgesetzt war. 

2. Für den Handel in Devisen (und in Edelmetallen) gilt Abs. 1 entsprechend. 
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III. Sonderbedingungen für Termingeschäfte 

Diese Sonderbedingungen gelten für Geschäfte an Terminbörsen sowie für außerbörsliche
Termingeschäfte in Devisen und Edelmetallen (im Folgenden „Geschäfte“). Sie gelten nicht für
solche außerbörslichen Geschäfte, für die die Anwendung des Rahmenvertrags für Finanzter-
mingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrags vereinbart ist, der alle unter ihm doku-
mentierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet. Für Geschäfte, bei denen die
Rechte in Urkunden verbrieft sind (z.B. bei Optionsscheinen), gelten die Sonderbedingungen
für Wertpapiergeschäfte. 

Geschäfte an Terminbörsen 

1. Ausführung der Geschäfte 

1.1 Geschäfte in Kontrakten der Eurex Deutschland 
Die Bank wird alle Aufträge, die sich auf die zum Handel an der Eurex Deutschland zugelas-
senen Options- und Futureskontrakte beziehen, als Kommissionärin im eigenen Namen für
Rechnung des Kunden an der Eurex Deutschland ausführen. Die Bank kann auch einen ande-
ren Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit der Ausführung des Auftrags beauftragen. Mit
dem Zustandekommen des Geschäfts an der Eurex Deutschland (Ausführungsgeschäft) kommt
gleichzeitig ein entsprechendes Geschäft zwischen dem Kunden und der Bank zustande. Für
sämtliche Geschäfte mit dem Kunden in Kontrakten, die zum Handel an der Eurex Deutschland
zugelassen sind, gelten die Handels- und Clearingbedingungen sowie die Börsenordnung der
Eurex Deutschland. 

1.2 Geschäfte an ausländischen Terminbörsen 
Aufträge zum Abschluss von Geschäften an ausländischen Terminbörsen führt die Bank als
Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden aus. Die Bank kann auch einen
Zwischenkommissionär beauftragen, das Ausführungsgeschäft abzuschließen. Sie haftet nur
für die sorgfältige Auswahl der im Ausland in die Ausführung des Kundenauftrages einge-
schalteten Stellen; sie wird dem Kunden bei Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die
eingeschalteten Stellen abtreten. Die Ausführungsgeschäfte in Kontrakten, die an ausländi-
schen Terminbörsen gehandelt werden, unterliegen den dort geltenden Rechtsvorschriften
und Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen des Vertragspartners der Bank. Dies gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der
Ausführungsgeschäfte, z.B. hinsichtlich des Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder der
Anforderung von Sicherheiten, aber auch der Aussetzung oder Einstellung der Geschäfts-
abwicklung durch die an der Börse bestehenden Clearingstellen und durch die sonstigen von
der Bank in die Durchführung des Kundenauftrages eingeschalteten Stellen. 

2. Preis des Geschäftes /Entgelt /Auslagen 

Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäftes ab; sie ist
berechtigt, ihr Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten in Rechnung zu stellen. 

3. Wahl des Ausführungsplatzes 

Sind Aufträge an verschiedenen Börsen ausführbar, so bestimmt die Bank mangels anderwei-
tiger Weisung den Ausführungsplatz unter Wahrung der Interessen des Kunden und wird ihn
über den Ausführungsplatz unverzüglich unterrichten. 

4. Festsetzung von Preisgrenzen 

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungs-
geschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge). 

5. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Aufträgen 

Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von
Geschäften an Terminbörsen gilt nur für den Tag der Auftragserteilung. 

6. Aussetzung des Handels 

Wird an einer Terminbörse auf Veranlassung der Börsengeschäftsführung der Handel in
bestimmten Geschäften ganz oder teilweise ausgesetzt und werden daraufhin alle Aufträge in
diesen Geschäften gelöscht, erlöschen sämtliche an dieser Börse auszuführenden Kunden-
aufträge für die betreffenden Geschäfte; die Bank wird den Kunden hiervon unverzüglich
benachrichtigen. 

Außerbörsliche Geschäfte 

7. Eigenhändlergeschäft 

7.1 Ausführung der Geschäfte 
Bei außerbörslichen Geschäften in Devisen und Edelmetallen schließt die Bank das Geschäft
mit dem Kunden als Eigenhändlerin im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ab. 

7.2 Preis des Geschäfts 
Die Bank kann die Höhe des Preises nach billigem Ermessen bestimmen (§315 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs), soweit nicht ein fester Preis vereinbart ist. Bestimmungen für börsliche
und außerbörsliche Geschäfte 

8. Nichtausführung mangels Deckung 

Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des Auftrags abzusehen, soweit das Guthaben
des Kunden oder ein für Termingeschäfte nutzbarer Kredit zur Ausführung nicht ausreichen.
Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüg-
lich unterrichten. 

9. Sicherheiten 

9.1 AGB-Pfandrecht 
Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr.14 ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-
Pfandrecht) unterliegenden Wertpapiere, Sachen und Ansprüche des Kunden gegen die Bank
sichern uneingeschränkt auch alle bestehenden und künftigen – auch bedingten oder befris-
teten – Ansprüche der Bank gegen den Kunden aus den Geschäften. Sind Sicherheiten ge-
sondert vereinbart worden, werden die Ansprüche der Bank auch hierdurch gesichert, soweit
die Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte erfasst (sonstige Sicherheiten). 

9.2 Unterhaltung ausreichender Vermögenswerte als Sicherheit 
Die Bank kann verlangen, dass der Kunde bei ihr Vermögenswerte unterhält, die ihr im
Rahmen des AGB-Pfandrechts und sonstiger Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle
Ansprüche aus den Geschäften dienen. Sicherheiten müssen jeweils in der Höhe bestellt wer-
den, die die Bank nach ihrer Einschätzung der Zins-, Kurs- und Preisänderungsrisiken (Ver-
lustrisiken) aus den Geschäften mit dem Kunden für erforderlich hält. Ändert sich die Risiko-
einschätzung oder der Wert der vorhandenen Vermögenswerte, so kann die Bank jederzeit
innerhalb angemessener Frist, die im Hinblick auf die Besonderheiten der Geschäfte sehr kurz,
gegebenenfalls auch nach Stunden, bemessen sein kann, verlangen, dass der Kunde weitere
Vermögenswerte als Sicherheit stellt bzw. für bislang unbesicherte Risiken erstmals Sicher-
heiten stellt. 

9.3 Separierung oder gesonderte Buchung der Vermögenswerte 
Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des Kunden im Hinblick auf die Verlustrisiken aus
den Geschäften getrennt buchen oder anderweitig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank
an diesen und den sonstigen Vermögenswerten des Kunden wird hierdurch nicht berührt.
Sämtliche Vermögenswerte haften daher unverändert sowohl für Ansprüche aus den Ge-
schäften als auch für sonstige Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung. Über
die getrennt gebuchten oder anderweitig separierten Vermögenswerte kann der Kunde nur
mit Zustimmung der Bank verfügen. 

9.4 Sicherheiten bei Geschäften an der Eurex Deutschland 
Bei allen Aufträgen zum Abschluss von Geschäften an der Eurex Deutschland sind Sicherhei-
ten mindestens in der Höhe zu stellen, die sich nach der Berechnungsmethode der Eurex
Deutschland ergibt. 

9.5 Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Geschäften 
Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen Bewertung von Geschäften vor deren endgülti-
ger Abwicklung oder Glattstellung von der Bank gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem
gesonderten Konto –, kann über sie nur mit Zustimmung der Bank verfügt werden. Ergeben sich
aus einer solchen Bewertung Verluste, so wird die Bank den Kunden entsprechend belasten. 

Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen Abständen über die Buchungen unterrichten. Die
Bank ist berechtigt, zum Ausgleich derartiger Belastungsbuchungen das Kontokorrentkonto
des Kunden zu belasten, auch wenn hierdurch ein Kredit in Anspruch genommen wird. 
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10. Folgen bei Ausbleiben von Sicherheiten: Insolvenz; Ausgleichsansprüche 

10.1 Vorzeitige Beendigung und Glattstellung 
Verlangt die Bank zusätzliche Sicherheiten und werden diese innerhalb der von ihr gesetzten
Frist nicht gestellt oder wird die Stellung zusätzlicher Sicherheiten abgelehnt, so kann die
Bank – sofern sie dies angedroht hat – die den offenen Positionen zugrunde liegenden Ge-
schäfte und Auftragsverhältnisse ohne Fristsetzung ganz oder teilweise beenden bzw. die aus
solchen Geschäften resultierenden offenen Positionen ganz oder teilweise durch ein Gegen-
geschäft glattstellen. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zum Ausgleich
von vorläufigen Verlusten, die sich aus der täglichen Bewertung der Geschäfte ergeben, nicht
nachkommt. 

10.2 Vorzeitige Beendigung im lnsolvenzfall 
Im Insolvenzfall enden alle Geschäfte der Bank mit dem Kunden und die Auftragsverhältnisse,
die den für den Kunden abgeschlossenen Geschäften zugrunde liegen, ohne Kündigung. Der
lnsolvenzfall ist gegeben, wenn das Konkurs- oder ein sonstiges lnsolvenzverfahren über das
Vermögen einer Partei beantragt wird und diese Partei entweder den Antrag selbst gestellt hat
oder zahlungsunfähig oder sonst in einer Lage ist, die die Eröffnung eines solchen Verfahrens
rechtfertigt. 

10.3 Ausgleichsansprüche 
Wenn die Bank nach Abs.1 Geschäfte glattgestellt oder beendet hat, oder Geschäfte wegen
Insolvenz nach Abs. 2 beendet wurden, können statt Erfüllung nur Forderungen wegen
Nichterfüllung geltend gemacht werden. Diese Forderungen richten sich auf den Unterschied
zwischen den vereinbarten Preisen und den Markt- oder Börsenpreisen, die am Tag der
Beendigung oder Glattstellung für ein Geschäft mit der vereinbarten Erfüllungszeit maßgeb-
lich sind und sind stets auf Euro gerichtet. 

11. Ausübung von Optionen durch den Kunden 

11.1 Spätester Ausübungszeitpunkt 
Die Erklärung des Kunden, eine Option auszuüben, muss der Bank spätestens bis zu dem Zeit-
punkt zugehen, den sie dem Kunden bekannt gegeben hat. Erklärungen des Kunden, die der
Bank nach diesem Zeitpunkt zugehen, werden für den nächsten Bankarbeitstag berücksich-
tigt, sofern die Option dann noch ausgeübt werden kann. 

11.2 Vorverlegung des Zeitpunktes bei Umtausch- und Abfindungsangeboten 
Findet bei Umtausch-, Abfindungs- oder Kaufangeboten oder bei der Aufforderung zur Ab-
gabe derartiger Angebote usancegemäß eine Verkürzung der Laufzeit der Option statt, so
muss die Ausübungserklärung des Kunden der Bank bis zu dem in der Mitteilung über die
Verkürzung der Laufzeit angegebenen vorverlegten Zeitpunkt zugegangen sein. 

11.3 Keine gesonderten Hinweispflichten 
Darüber hinaus ist die Bank nicht verpflichtet, den Kunden auf den bevorstehenden Ablauf der
Option und seine Erklärungsfrist aufmerksam zu machen. 

12. Ausübung von Optionsrechten durch die Bank gegenüber dem Kunden 

12.1 Bevollmächtigung der Bank 
Durch den Verkauf einer Option (Eingehen einer Stillhalterposition) erteilt der Kunde der Bank
unter Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB unwiderruflich Vollmacht, die Erklä-
rung der Bank über die Ausübung der Option für ihn entgegenzunehmen. Die Bank unterrich-
tet den Kunden unverzüglich über die Ausübung. 

12.2 Belastung des Kundendepots; Beschaffung der Basiswerte, Kosten, Schadensersatz 
Bei Ausübung einer Kaufoption gegenüber dem Kunden ist die Bank berechtigt, den im Depot
oder auf dem Konto des Kunden nicht verfügbaren Teil der für die Belieferung benötigten
Basiswerte (z.B. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle) zu seinen Lasten anzuschaffen. Sofern es
der Bank nicht möglich ist, die Basiswerte im Rahmen eines Anschaffungsgeschäfts bis zu
dem Termin zu beschaffen, an dem sie selbst aufgrund der Inanspruchnahme aus einer im
Kundenauftrag eingegangenen Stillhalterposition zur Lieferung verpflichtet ist, kann die Bank
sich die benötigten Basiswerte anderweitig, z.B. im Wege des Wertpapierdarlehens, besorgen,
um die Dauer der Lieferschwierigkeiten zu überbrücken. Die Kosten hierfür sowie für einen
weitergehenden Verzugsschaden trägt ebenfalls der Kunde. 

13. Auslosung bei Zuteilung von Optionsausübungen 
Die Bank wird die auf sie nach einem Zufallsprinzip entfallenden Zuteilungen von Options-
ausübungen durch eine interne neutrale Auslosung auf ihre Stillhalter-Kunden verteilen. 

14. Abwicklung von belieferbaren Futures-Kontrakten 
Der Kunde kann bei Futures-Kontrakten, die durch Lieferung zu erfüllen sind, die Lieferung
oder die Abnahme der Basiswerte verlangen, sofern er die Kontrakte nicht durch ein Gegen-
geschäft glattgestellt hat. Die Weisung, dass die Bank die Lieferung herbeiführen soll, muss
bei der Bank spätestens bis zu dem von der Bank dem Kunden bekannt gegebenen Zeitpunkt

vorliegen. Sofern die Bank keine rechtzeitige Weisung erhält oder der Kunde die für die Lie-
ferung erforderlichen Wertpapiere bzw. Mittel bis zu diesem Zeitpunkt nicht angeschafft hat,
wird sie sich bemühen, den Futures-Kontrakt unverzüglich auf Rechnung des Kunden glatt-
zustellen, um eine Abwicklung durch Lieferung zu vermeiden. 

15. Abwicklung von Devisentermingeschäften 

15.1 Mitwirkungspflicht des Kunden 
Bei Devisentermingeschäften muss der Kunde der Bank bis zu einem ihm bekannt gegebenen
Zeitpunkt (in der Regel bis zum zweiten Bankarbeitstag vor Fälligkeit) mitteilen, dass die von
ihm anzuschaffende Währung (Euro oder Fremdwährung) am Fälligkeitstag wie vereinbart
zur Verfügung stehen wird. Die Mitteilung ist entbehrlich, wenn der Kunde zu dem nach Satz
1 maßgeblichen Zeitpunkt auf einem seiner Konten bei der Bank über ein entsprechendes
Guthaben verfügt. 

15.2 Unterbleiben der Mitteilung 
Unterbleibt die fristgerechte Mitteilung und ist der geschuldete Euro- oder Fremdwährungs-
betrag zu dem nach Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt nicht auf einem Konto des Kun-
den bei der Bank verfügbar, ist die Bank berechtigt, die vom Kunden zu liefernde Währung zu
dessen Lasten an einem Devisen- oder Freiverkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessenwah-
rend anzuschaffen bzw. die dem Kunden zu liefernde Währung an einem Devisen- oder Frei-
verkehrsmarkt zum Fälligkeitstag interessenwahrend zu verkaufen. 

IV. Ergänzende Bedingungen für das 
Telefon-Orderverfahren 

1. Grundlagen 

Grundlagen für das Telefon-Orderverfahren sind der Kundenrahmenvertrag, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen für die einzelnen Geschäftspartner, ins-
besondere auch die Sonderbedingungen für die Abwicklung von Bankgeschäften per Telefon. 

2. Leistungsumfang 

Das Angebot im Telefon-Orderverfahren umfasst zzt.: 

• An- und Verkauf von Aktien im amtlichen Handel, im geregelten Markt, im Freiverkehr 
und im neuen Markt 

• An- und Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren 
• An- und Verkauf von ausgewählten Investmentfonds die an deutschen Börsen gehan-

delt werden

Diese Leistungen werden nur im Zusammenhang mit der Führung eines netbank Girokontos
als Abwicklungskonto geboten. 

3. Auftragserteilung 

Die Bank wird ermächtigt, telefonisch übermittelte Wertpapieraufträge gemäß oben defi-
niertem Leistungsumfang auszuführen. Der Kunde ist verpflichtet, ordnungsgemäße, vollstän-
dige und unmissverständliche Aufträge zu erteilen, insbesondere unter Nennung folgender
Angaben: 

• Kontonummer 
• Depotnummer 
• Name/Vorname 
• Geheimzahl /Passwort 
• Stückzahl /Nennwert 
• Genaue Bezeichnung des Wertpapiers 
• Wertpapierkennnummer 
• Börsenplatz zur Ausführung 

Weicht die Wertpapierkennung von der Wertpapierbezeichnung ab, ist für die Bank die Wert-
papierkennnummer maßgebend. Aufträge im Telefon-Orderverfahren werden ausschließlich
telefonisch entgegengenommen und im Rahmen des banküblichen Arbeitsablaufes bearbeitet. 

4. Haftung 

Bei unklar, undeutlich oder unverständlich übermittelten Aufträgen, hat der Kunde den Scha-
den zu tragen, der aus etwaigen Übermittlungsfehlern oder Missverständnissen entsteht.
Dasselbe gilt, wenn der Auftrag wegen technischer Störungen die Bank nicht oder nur bruch-
stückhaft erreicht. 
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Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Pflichten für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter oder
sonstigen Erfüllungsgehilfen. Hat der Depotinhaber oder ein Bevollmächtigter durch schuld-
haftes Verhalten zu Entstehung eines Schadens beigetragen, so bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank und der Depotinhaber den Schaden
zu tragen haben. 

5. Gebühren 

Für die Ausführung der Aufträge wird die Bank Preise nach dem jeweilig gültigen Preisver-
zeichnis berechnen. 

6. Depotmitteilungen 

Ausführungsanzeigen, Depotauszüge, Abrechnungen und Rechnungsabschlüsse usw. werden
ausschließlich per Briefpost zugesandt. 

V. Sonderbebedingungen für netbank 
Online-Börsenorder 

1. Grundlagen 

Grundlagen für die über das Internet übermittelten Aufträge zur Ausführung von Wertpapier-
orders sind der Kundenrahmenvertrag, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Son-
derbedingungen für die einzelnen Geschäftspartner, insbesondere auch die Sonderbedingun-
gen für netbank Online-Börsenorder. 

2. Leistungsumfang 

Folgende Wertpapiere können über das netbank Onlinedepot geordert werden: an inländischen
und ausgewählten ausländischen Börsen gehandelte 

• Aktien 
• verzinsliche Wertpapiere 
• Genussscheine sowie 
• Daueremissionen des Bundes (z.B. Bundesschatzbriefe) 
• Investmentanteilscheine von in Deutschland zum Handel zugelassenen Kapitalanlage 

Gesellschaften. 

3. Auftragserteilung 

Die Bank wird ermächtigt, Wertpapiere, die per Telefax, sofern diese mit der Unterschrift ei-
nes Zeichnungsberechtigten versehen sind, telefonisch oder über Internet übermittelt werden,
auszuführen. Der Kunde ist verpflichtet, ordnungsgemäße, vollständige und unmissverständ-
liche Aufträge zu erteilen, insbesondere unter Nennung folgender Angaben: 

• Kennwort (netbank Telefonservice) 
• Kauf oder Verkauf 
• Name und Vorname 
• netbank Depotnummer 
• Stückzahl /Nominalbetrag 
• Wertpapierkennnummer (WKN) 
• Wertpapierbezeichnung 
• Börsenplatz 
• Bestimmung über die Ausführung im Präsenzhandel oder im elektronischen Handel 
• Preisgrenzen für die Ausführung (sofern eine limitierte Order erteilt wird) 
• die Gültigkeitsdauer des Auftrages (sofern eine limitierte Order erteilt wird) 

Bei fehlenden Angaben gelten die Regelungen der Sonderbedingung für das Wertpapier-
geschäft. Fehlerhaft oder unvollständig erteilte Aufträge könne zu Verzögerungen bzw. zur
Nichtausführung des Auftrages führen. Weicht die Wertpapierkennnummer (WKN) von der
Wertpapierbezeichnung ab, ist für die Bank die Wertpapierkennnummer maßgebend. Ände-
rungen und Streichungen von erteilten Orders sind über das Internet sowie über den netbank
Telefonservice zu den unter Punkt angegebenen Zeiten möglich. 

4. Annahmezeiten 

Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren können über das Internet täglich in der
Zeit von 0 bis 24 Uhr erteilt werden. Eine Weiterleitung der über das Internet erteilten Wert-
papieraufträge an Werktagen sowie an Feiertagen, an denen die Börsen in Deutschland und
an den jeweiligen Auslandsbörsen geöffnet sind, erfolgt in der Zeit von 8 bis 22 Uhr MEZ. 

Das sind zurzeit die Börsen: Amsterdam, Barcelona, Basel, Boston, Brüssel, Helsinki, Hong
Kong, Johannesburg, Kopenhagen, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Melbourne, Mon-
treal, NASDAQ, New York, Oslo, Paris, Singapur, Stockholm, Tokio, Toronto, Wien und Zürich. 

5. Gebühren 

Für die Ausführung der Aufträge wird die Bank Gebühren gemäß den Konditionen und Preisen
für Sonderleistungen im Wertpapierbereich berechnen, die auf unseren Internetseiten unter
Service & Formulare herunterzuladen sind. 

6. Haftung 

Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem netbank Onlinedepot-Ver-
trag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbesondere durch eine Verletzung
seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die Bank und der Kunde den
Schaden zu tragen zu haben. 
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